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PAPST, ORTSBISCHOF U N D  UNIVERSITKT 
I N  DEN PARISER THEOLOGENPROZESSEN 

DES 13. JAHRHUNDERTS 

Von JÜRGEN MIETHKE (Berlin) 

Josef ICocli, auf dessen Initiative die Kölner Mediävistentage zurück- 
gehen, hat durch seine grundlegenden Arbeiten zu den Theolo~enprozes- 
sen an1 Ende des 13. und am Beginn des 14. Jhds'. den IHistoril<ern de- 
monstriert, daß in den Lehrzuchtverfahren der n~ittelalterliclie~i Kirche 
nicht nur die Probleme des je einzelnen Falles, die sachliclieii Streitfragen 
und persönlichen Momente, Interesse verdienen, sondern daß in diesen 
Verfahren, wenn man sie in ihrem Zusammenhang sieht, auch allgeniei- 
nere Entwicklungen in Kirche und Theologie ablesbar werden. Der Zu- 
sammenhang der Prozesse untereinander aber kann, wenn nicht geistes- 
geschichtliche oder andere Spekulation die Feder führen soll, allein im 
Ausgang von der formalen Seite der Verfahren her in den Blick kommen. 
Koch seihst hat 1930 in der Festschrift für Mandonnet in einem program- 
matischen Aufsatz schon die Verfahrensprozedur ins Auge gefaßt, als 
er die Gattung der Irrtumsliste als wesentliches Verfahrensmoment seines 
Beobaclitungszeitraumes (1270 bis 1329) zusaminenfassend untersuchte2. 
Mir geht es heute zunächst auch darum, die Linie nun in das 13. Jhd. 
ziirückzuverlängern, aber idi möd~te  nicht alleine nach den Irrtumslisten 
fragen, sondern allgemein nach dem Verfahren, das kirchliche Instanzen 
im Einzugsbereich der Universität Paris in1 Laufe des 13. Jahrhunderts 
anwandten, wenn sie iii Wahrnehmung der kirchlichen Lehraufsicht die 
Entwicklung der Theologie und Philosophie unter Kontrolle zu bringen 
versucliten. 

Dabei geht es mir hier nicht um eine Theorie dieser Aktivitär" sondern 
um die historische Rekonstruktion des ,,procederem in diesen Verfahren, 

1 Jeczt zusammcngcfaßi in J. Koch: Kleine Sci,rijten 1-11. (Storia e lerteiatura. 
127, 128). Roma 1973. Hier insber. I, 509 ff., sowie der gesamte Bd. 11. 
' Jerzi in: Kleine Sci?riften, 11, 423-430. Dcn urrprünglichen Plan, für  diesen 

Zeitraum eine umf?.srend dokumentierte minuziöse Darstellung der Prozerre zu geben, 
niußie Koch aufgcbcn, als ihm im 11. Welilrricg seine Unterlagen veibranntcn, ~$1 .  
Klciiie Sdirifren 11, 259 A. 1 ;  11, 450, außcrdem K. Bormann, ibid. I, p. VII. 

Hicr wird daiier auch nicht die Enrwikliing dcs kaiionirdicn (bzw. ziuilisrirchcn) 
miitelalre;lichen Prozeßrechrr mit der Eiiiwicl;lung unseicr Prozcrre vergiichcn. Un- 
mirtclbar besdiäftigen sich die Traktate der Juristen narürlich nicht mit den esricrnen 
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wie es aus den meist gerade in diesen1 Punkte nur sehr dürftigen Quellen4 
zu erheben ist. Die Aufmerksamkeit gilt dabei zunächst und vor allem 
jenen drei Kräften, die im 13. Jhd. den größten Einfluß auf die Prozesse 
genommen haben: dem Papsttum, das auch auf diesem Felde in jener Zeit 
seine Kompetenzen zunehmend durchzusetzen vermochte, dem zunächst 
unmittelbar zuständigen Ortsbisclof und den theologischen Magistern als 
Fachleuten und Kollegen der Betroffenen. Wie sich das Kräftedreieck 
aus diesen Momenten in den einzelnen Verfahren darstellt, wie es sich 
im Laufe der Zeit verwandelt, wird zu prüfen sein. 

Das Vorhaben zwingt mich, streng chrono10,oisch voranzuschreiten und 
nicht die Lücken unserer Kenntnis über ältere Prozesse durch Anleihen 
bei den Zeugnissen über jüngere Verfahren zu stopfen. Ich muß daher 
um Nachsicht dafür bitten, daß manches Detail hier ausgebreitet werden 
muß, auch wenn es nur indirekt Aufschluß gibt für unsere Fragestellung. 

Der Pariser Magister der Theologie Amalrich von B e n a b u r d e  etwa 
1204 einem Verfahren wegen tlieologischer Irrtümer unterzogen. Offen- 
bar hatten zuerst die magistri der Theologie seine Irrtümer verurteilt, 

Sonderiilleii der hier zu behandelnden Prozeduren. Gleichwohl könnie ein eingehender 
Vergleich manch wichtigen Hinweis erbringen. Doch muß das einer eigenen Unter- 
suchung vorbehalten bleiben. 

Die wescmlichen Sammliingen sind immer nach C.Dupl~sris d'Argcntr6 (ed.): 
Collcctio jirdiciorzmz de novir erroribirr. I. Paris 1728 (Neudrud~ Brurelles 1963); vor 
allem aber H .  Denifle - Ac. Chatelain: Carti~larii~m Univerritatir Paririeniii. I. 
Paris 1899 (Neudruck Bruxelles 1964 [*CUP I»]). Zu den zeitlich vorangegangenen 
Verfahren des 11. und 12 Jhds. vgl. zulctzt etwa den Vortrag von N. M. Hiring (Die 
eritrn Konflikte zwiichrn der Pariser Univcrrität imd Rom im  12. Jhd.) im vor- 
liegciiden Band, sowie J. Mieihkc: Theologenprozcrie in der errt-n Phase ihrer in- 
rtitrrtione!len Av.rbildi~ng. Die Verfahren gegen Abaelard imd Gilbert von Poitierr. 
In: Viator 6 (1975), im Drnck. 

Dbcr Amalrich von Bcna und die Amaliikaner ist die Literatur recht umfangreich, 
die geringste Aufmerksamkeit har aber bisher das Verfahren selbst ~efunden. Seine 
Lehre (ohne Differenzierung ron dcr seiner Sekte) unteisuchtcn G. C. Capelle: 
Aa~tor~r du dicrer de 1210. 111.: Amawy de B&. Stirde iirr son panthdirmc formcl. 
(BiblioihAque thomirie. 16). Paris 1932. - M. da1 Pra: Amalrico di Bena. Milano 
1951. Die wichtigste Quelle iür  die Lchren ist - außer dcn Prozeßakten - die 
anonyme, wahrrcheinlich dem Garneiius von Rochefari gehörende Schrift Contra 
Amairrianos, ed. C. Baeumker (Beiträge z. Gcsch. der Philosophie des Mittelalters, 
24, 5-6) Münrier i. W. 1926. Zu dem Verfahren gegen seine Schüler vgl. insbes. M. 
Th. d'Alverny: U= fjragment d i ~  proces dep Amazricienr. In: Archives d'histoire 
doctrinale ct littiraire dir moyen-2ge [nAHDLu] a. 25-26 t. 1 S  (1950/51) 325-336; 
über die Amaliikancr vgl. insbes. immer noch die Analyse von H. Grundmann: 
Religiöse Bewegirngen im  Mittelalter. ('1935) Darmsradr ?1961. C. 355-385, 534 f. 
(Hier auch S. 360 A. 11 zu den verschiedenen Schreibungen des Namens, den ich gegen 
die Exaktheit, die für «Almaiicus» spräche, hier weiterhin in der üblich 
gemordcnen Weise schreibe. Der Augenzeuge des IV. Laterankonzils schreibt übrigens 
«Emelriciiru; vgl. die unten A. 27 ziticrre Quelle, ed. S. Kuttner u. A. Garcia, C. 127, 
156 f., ebenso gebraucht Robert v. Courson in seinem Privileg [wie A. 251 die Form 
eAmalricui>.). 



54 J ü r g e n  M i e t h k e  

woraufhin Amalrich an den Papst appellierte. Innozenz 111. hatte dann 
nach Anhörung beider Parteien gegen Amalrich entschieden, der darauf- 
hin nach Paris zurüdikehrte und zum öffentlichen Wide:ruf vor der Uni- 
versität gezwungen v~urdee. Wenig später, es muß gegen 1206 gewesen 
sein', starb Amalrich dann in Paris. 

Leider wissen wir über die Einzelheiten dieses Verfahrens sonst nichts 
weiteres. Alle unsere Quellen interessieren sich für diesen Vorgang allen- 
falls deswegen, weil wenig später eine Sekte entdeckt wurde, die auf die 
Lehren des Amalrich sich bezog. Der Prozeß gegen diese Sekte, der sich 
nicht primär gegen Universitätslehrer wegen Lehrdifferenzen, sondern 
offenbar Segen eine Gruppe von gewisser organisatorischer Konsolidie- 
rung richtete, und der somit eigentlich weniger in unseren Zusammen- 
hang als in den der Ketzerverfolgung und der entstehenden Inquisition 
gehörts, braucht uns hier nicht in allen Details zu beschäftigeng. Be- 
zeichnend genug ist aber, daß die kirchlichen Autoritäten dabei von 
vorneherein, bei der Auskundschaftung, Dberführung und Verurteilung 
der Haeretiker, eng mit den Theologen der Pariser Universität zusam- 
menarbeiteten. Einer der theologischen Magister erfährt von den Lehren 
der Sekte und läßt sich mit Wissen und im Auftrag des Bischofs von Paris 
und unter Beratung einer kleinen Theologenkommission'O in die Geheim- 
nisse der Gruppe einweihen. Als dann schließlich die Verdächtigen auf- 
grund der Angaben dieses Vertrauensmannes verhaftet wurden, konnte 
man sie sogleich mit einer ,,schedulaU konfrontieren, auf der ihre Irr- 

G Guilelmus Brito, Geita Pbilippi Augarti, 5 152, ed. H. F. Delabordc: Oesorer dc 
Rigord et  d e  Girillaame Ic Bieton. (Soci6t6 de I'hirtoire de France). Paris 1882. I, 
C. 230 f. Vgl. auch das noch tiungedruckte Memoriale hirtoriarum des Johannes Bouin 
von Saint Viktor (enist. cn. IjZO), zitiert bei Ch. Duplcssis d'iirgentrh (wie A. 4), I, 
p. 126 b: .Anno 12C4 universitas Parisicnsiensis celeberrima habuit comitia adverrus 
Almaricum dc Bcna eiusque scctatorcs, quorum errores condemnavit et  anathcmatc 
percussit." 
' Diese Datierung ergibt sidi aus Alberich vonTroisfontainei: Chronica (Monuments 

Geimaniac Historica, Scriptores [,MGH SS"] XXIII, 890, 54). 
Vgl. audl H. Maisonneuve: Etrrdei rirr ler origines de I'inquiiition. (L'hglise et 

l'ftai au moyen age. 7). Paris '1960. C. 166-168, der allerdings den Bczug zi?r werden- 
den Inquisition nicht allzu scharf bcleutet. 

D Quellen vor allem: Caeraiius von Hcisterbach: Dialogzi miracxlorzm V. 22, ed. J. 
Strange. Köln-Bonn-Brüssel 1851 [Neudruck Rigdcwood, N. J. 19661 I, 304-307; 
vg!. auch Guilelmus Briio, Geita g 153-154 (I, 231-234 Delaborde), (abgedru&i 
auch mit weiteren Zeugnissen im nüizlidien Anhang bci G. C. C~pclle: Amaury 
[wie A. 51 S. 98-111). Aktenrrüd~e sind die Irrtumsliste in CUP I, 71-72, nr. 12; 
das Protokollfragment der Verhöre (vor dcm bischöflichen Offizial?) bei M. Th. 
d'Alveiny (wie A. 5), 331-333; und die Sentenz der Synode in CUP I, 70-71, 
nr. 11. 

'O Zu dieser Kommission gehörte nach Caerarius von Heisterbach, Dialogirr (I, 306 
Strange), neben anderen Magismrn auch Magister Robertus „dc KoituiY, d. i., wie 
allgcmcin angenommcn wird, Robert de Courson, vgl. z. B. Ch. Dickson (wie A. 18) 
SO. 
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tümer aufgelistet waren". Eine Synode der Kirchenprovinz Sens, an der 
auch die Pariser Theologen teilnahmen, verhörte die Ketzer und verur- 
teilte 10 von ihnen zur Ubergabe an das weltliclie Gericht - der franzö- 
sische König ließ sie dann vor dem Stadttor verbrennen -; vier weitere 
wurden zu dauernder Einschließung verurteilt; die Anhänoer der Sekte 

9 
aus Laienlireisen verschonte man und ließ sie laufen. Amalrichs Gebeine, 
die seit vier Jahren auf dem Friedhof lagen, wurden exhumiert und in 
ungeweiliter Erde versdiarrt. 

Aber damit war die aufsehenerregende Aktion gegen die Amalrikaner 
noch nicht abgeschlossen. Es ist nicht zu entscheiden, ob der Erzbischof von 
Sens und der Bisdiof von Paris aus eigener Initiative oder, was mir wahr- 
scl~einliclier vorkommt'?, auf Anregung durch die beteiligten Theologen 
den Beschluß der Synode ausweiteten. Zusätzlich nämlich zur Abrech- 
nung mit Amalrich und seinen Anhängern werden noch in dasselbe Ver- 
urteilungsdekret zwei andere Punkte aufgenommen: die Verurteilung 
der Schriften des Pariser Magisters David von Dinant und ein Vor- 
lesungsverbot, das die in wachsendem Umfang bekanntwerdenden natur- 
philosophischen Schriften des Aristoteles aus dem offiziellen Lehrbetrieb 
von Paris ausschließen sollte. Die Provinzialsynode handelte hier offen- 
sichtlidi in Wahrnehmung ihrer Aufgabe, über die Glaubenslehre in dem 
Sprengel ihrer Kompetenz zu wachen. Ein Vergleich mit dem Vorgehen 
gegen die Amalrikaner aber macht deutlich, wie viel gröber man in diesen 
beiden Zusatzpunl<ten verfuhr: Hatte man sich bei den Amalrikanern 
noch die Mühe gemadit, die einzelnen inkulpierten Personen ausdrücklich 
zu benennen, wie vor allem die wichtigsten Irrtümer aufzulisten, so 
steht weiterhin13 nur sehr allgemein, daß die ,,quaternuli" des Magisters 
David von Dinant dem Bischof von Paris gebracht werden und ver- 
brannt werden sollten. Nicht einmal des Autors selbst hatte man sich 
versidiern liöiinen: ,,. . .de Francia fugatus est, et punitus fuisset, si de- 

11 Vg!. M. Tl*. d'Alucrny (wie A. 5) 332 mit A. 1 (vgl. auch ibid. 330). 
' 2  Dicselbe Vermutung äußert auch M. Kurdzialek in seinem Kölncr Vortrag 

(wie A. 13). 
13 Zum Prozeß gcgen David von Dinanr vgl. vor allem G. Thery: Autonr d n  decret 

de 1210. I :  Dnvid de Dinant. Etsde i*r ron panthfisme matfrialiite. (Bibliothequc 
thomisie. 6). Paris 1923. Ues. C. 7-12 (zur Biographie). Frajmeni dcr Qiraternnli 
fand auf A. Uiiiienmajci: Dfcormcrte dc fragments manirrcrits de Daoid dc Dinant. 
In: Revrde n6oscolartiqu.e de philosophie 35 (1933) 220-235. Jetzi in dcrrelbe Etirdei 
d'bir;oiic des icicncer et de la pbilorophie dx tnoyen äge. (Srudia Copernicana 1). 
Wroclaw-\Varszaw~-ICi~k6w 1970. S. 11-20. Diesc Textc hzr ediert und inrcnsiv 
kommciitiert M. ICurdzialek: Davidir de Dinanto ,Qv.aternv.lorzm" frasme>ira. In: 
Siirdia mcdiewi i~ycz ,~e  3 (1963) p. VII-LX, 1-108. Vgl. jetzt den Kölner Vortrag 
von dernse!beii (David vor2 Dinant als Ai<rle~er der aristotelircl~eii A'atrrrpbilorophie) 
in diesem Uande. Zur theologischen Probleniarik vgl. auch M. D. Chcnu: La th6ologie 
aa X I l e  ri?cle. (Etuder de philosophie m&di&vale. 45). Paris %1966. C. 309 4., bcs. 
316-322. 
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prehensus fuisset", so wird Albertus Ma;nusI4 später den Effekt dieser 
Verurteilung für David von Dinant resumieren'? O b  diese Bestimmun- 
gen der Synode noch als Teil eiiier Ausrottungskampagne gegen die 
Amalrikaner zu verstehen sind, muß hier ebenso offen bleiben, wie die 
Frage, ob das ebenfalls pausclnale Verbot, das die Synode gegen Vor- 
lesungeii über die ,,libri naturales" des Aristoteles erließ, in die gleiche 
Richtung zie!teiG. Auch hier gibt der Text weder eine genaue Liste der 
verbotenen Schriften, noch eine Andeuiung einer Begrüildung für seine in 
der Forschun: vie!besprochene Entscheidungii. 

Daß die Kampagne gegen die Amalrikaner mit dem Ergebnis der 
Pariser Synode keinen Abschluß fand, versteht sich von selbst. Noch 
1211 wurde der Pariser Theologe und Kanoniker von Notre Dame 
Robert von Coiirson, der schon jenen in die Selite cingeschleusten Ver- 
trauensmann der kircl~lichen Amtsträger beraten hatte's, vom Papst 
damit beauftragt, den Haeresievorwurf gegen einen Pricster in der Diö- 

'Ctlibcrtur Magnus: Gutzdiicn gegen die Ketzer im Ries, ed. \W. Pieger: Gcrd?ich!e 
der deztrchen Mystik im  Mittelalter I .  Leipzig 1874 (Neudruck Aalen 1962) 461-469, 
liicr 467, i i r .  76 (zitiert auch bci H. Grundmann: Religiöse Bewegzagen [wie A. 51 
420 A. 143. Zu dem Gutaditcn vgl. ibid. 403 ff.; A. Patschovsky: Der Pariaier Ano- 
nymai. [Sdirifren der MGH. 221. Sruripart 1968; hicr C. 31 f., 35 fi., bzs. 39 A. 57). 
Die Zitate aus David von Dinant bei Albert verzeichnei etwa G. Thery: Daoid 
C. 15-15, vgl. ibid. S. 84-113, 120-145. 

'j Offenbleiben muß, ob die Nachricht des Anonymus von Laon jchronicon i~ni- 
vrriale, ed. A. Caitellicri U. W. Siediele. Leipzig-Paris 1909. C. 69 1.; bzw. MGH 
CS XXVI, 454) sich auf Davids lctzte Lebensjahre bezieht: „. . . David (. . .) circa 
papam Innocentium convcrsabarur, eo quod idcm papa subiilitatibus srudiose in- 
cumbebar . . ." David ist nämlich für  1206 als päpstlicher Kapellan bezeugt (A. Potiharr: 
Regesta pontificicm Rornanori6,n. Bcrlin 1874. Nr. 2790; d. i. Innozenz 111.: Reg. IX. 
85, in: J. P. Migne: Patrologia 1atii:a [,,h?PL"] t. 215, col. 901 sq.). - Vgl. dazu G. 
Tlikry: Dnoid. C. 9.  Zur Geschichie der päpsilidien Kapcllc vor allcm R. Elze: Die 
päprtlid~e Kaprllc im  12. a. 13. Jh. In: Zeitschrift der Savigny-Geiellichaft fiii. Rechti- 
gercliid,te, Kanoniitiiche Abtcilirng [,ZRG, Iran."] 36 (1950) 145-204, zu Innozenz 
bes. S. 169-180. Der Anonyniiis weiX aber ebenso zu berichten (a. a. O.), daß Amai- 
rich von Bena eng mir dem fianzösischcn Könichaus vcrbundcn gewesen sei, und will 
so offenbar deutlich machen, daß beidc, König wie Papa, als Institutionen versagt 
haben (s. auch unten A. 19, vgl. A. Borst: Die Katharer. [Sdiriften der MGH. 121. 
Stuttgart 1953. S. 114). Demnach könnre cr  rich auch auf eine vorhcrliegcnde Zeii 
Davids als Kapcllan dcs Papstes beziehen. 

M. Kuidzialek: David von Dinant als Azrileger (wie A. 13) hai bcidcs wiederum 
wahrscheinlicher gemachc. 
" Vgl. vor alicm M. Grabmann: I dioieti ecclcsiartici d i  Ariitorele sotto Innoccnzo 

I I I  c Grego~io IX .  (Ivliscelliinea historiae pontificae. 5 = I papi dcl duecento e 
1'Aristotelismo. 1). Roma 1941. Hier bcs. C. 5-69 passim. 

Vgl. oben A. 10. Zu Robert von Conison vgl. insbes. Ch. Dickso": Le cardinal 
Roberr dc Coiwson. Sa wie. In AHDL a. 9 (1934) 53-142. J. W. Baldwin: Mniterr, 
Princcr and Mcrchantr. The Social Vicwr of Peter rhe Chariter and hir Circlc. 1-11, 
Princcton N.  J. 1970, zur Biographie bes. 19-25 mit 11' 9-15. 
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zese Langres zu überprüfen'" 1212 wird in Amiens ein Magister 
Godinus als Ainalrilianer verbranntzo. 

Der letzte Fall zeigt, warum der Entscheid der Provinzialsynode von 
Sens nicht ausreichte, galt er doch niclit unmittelbar für die Diözesen der 
benaclibarten Kirchenprovinz Reims. Daß Robert von Courson von 
Iniiozenz 111. im Frühjahr 1212 zum Kardinal erhoben" und Anfang 
1213 mit einer Legztion in Frankreich zur Vorbereitung des geplanten 
großen Iionzils beauftragt wurde, mzcht die Fortsetzung des Vorgehens 
gegen die Amalrilraner mit neuen Mitteln möglicli. Zwar ist aus den 
Synoden, die Robert in Pzris und Rouen, in Montpellier, Bordeaux und 
Clermont abgehalten hatzz, keine Wiederaufnahme der Bestimmungen 
der Pariser Synode von 1210 bekannt. Auf die Amalrikaner kam Robert 
aber an anderer Stelle zurüclr, die gleichwohl für die künftige Entwidi- 
lung der Universität Paris von besonderer Bedeutung sein sollte. 1215 
stellte nänilicl~ der Kardinallegat unter Berufung auf ein ,,speciale man- 
darum" Papst Innozenz' 111. allen Magistern und Scholaren in Paris 
sein berühmtes Pri-<,ilegz3 aus, das durch Sicherung des Reclitsstandes der 
Universität illre ruhige Entwiclrlung befördern solltcz,*. Nun bezog sich 
das ,,Sondermandat" des Papstes gemiß nicht auf die einzelnen iii dem 
Statut getroffenen Entscheidungen, sondern allgemein auf den Erlaß 
einer solchen rechtssetzenden Privilegierung. Weder die Einzelheiten des 
Curriculun~s, die hier geregelt werden, noch der Lektüreplan für die 
Artes-Fakultät, der hier aufgestellt wird, sind wohl in Rom Gegenstand 
von vorlierigen Beratungen gewesen. Ebensowenig darf man den Satz 
für römisch inspiriert halten, in dem der Iiardinallegat in seiner neuen 
Eigenschaft seinen alten tiberzeugungen Rechtskraft zu geben versuchte, 

:"Na dem Anonymus von Laon, Chronicoii ioiiaersnle (wie oben A. 15) lsonnte 
sich dieser Priester durch eine Appellation nach Rom reitcn. Vg1. aber A. Potrlizst 
(wie A. 15) nr. 4197 [1211.111.17] (= Innozenz 111.: Rcg. XIV. 15, MPL 216, 
391 rq.). 
" Anonymus Lzudunenris, Chronicon i<niversalc (wie A. 15). Chronica de Mailror, 

cd. J .  Cceveiison (Publications of ihe Bannatyne Club). Edinburgh 1535. S. 1091. 
(Tesr auch bei H .  Grundmann: Relipiöse Bewepi'n?en. C. 557 A. 4: vrl. C. 374 mir " . U 

A. 1. -G. C. Capcllc, C. 111). 
?' Ch. Dickson (wie A. 18), C. S5 ff. 
22 Ibid. C. 124-127. Die für Bourees anrcretzte Svnode kam wegen der \Widerstände " - " 

des Klcrus gcpeii die doktrinäre Starrheit des Legaten, der die Theorien, die er in der 
Zcit seiner Pariser Professur entwickilt hatte, nun zu Synodaibcschlüsscn gerinnen 
larscn wollte. nicht zu Standc. 

2* CUP I, 78-80, nr. 20. 
?' Wcnig friiher (1214. VII. 20, brw. 25) hatte cin anderer Kardinallegat, Nicolaus 

von Frascati, in einem Sireit zwischen der Universiiät und der Siadt Oxford vermit- 
mli. VgI. dcn Text des Spruches bei H. E. Calrcr: The Medicval Archicer of the Uni- 
oerrity of Oxjord. (Osford Historical Cocieiy Publications. 70) Osford 1920. I, 2-4, 
nr. 2. Zu Nicolaus vgl. ctwa E. Kaiturch: Die Mitglieder der Kardinalkollegirrms in 
der Zeit von 1191-1227. Phil. Disr. (masch.) Wicn 1948. C. 286-239. 
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wenn er neben Vorlesungen zur Naturphilosophie und Metaphysik des 
Aristotelcs auch die ,,Lehren des David von Dinant, des Haeretikers 
Amalricli oder des Mauricius Hispanus" verbietetz< Die Aufnahme die- 
ser Verurteilung in die Grundurkunde der Universität mußte aber zu- 
nächst eine Steigerung ihres EAektes bedeuten. Wenige Monate später hat 
das IV. Laterankonzil unter seine dogmatisch-apologetischen Canones 
auch eine Vcrurtcilung des Amalrich aufgen~rnmen~~.  Damit wurde die 
feierlichste bekannte Art einer Ketzerverurteilnng gegen diesen Magister 
eingesetzt. Leider reichen unsere Kenntnisse über den Gang der Verhand- 
lungenZ7 nicht dazu aus, über den knappen Text des Canons selbst hinaus 
Urheber und Absichten dieser Verurteilung näher zu bestimmen". 

Es kann keine Rede davon sein, daß in den hier besprochenen Ver- 
fahren ge-en Amalrich und seine Anhänger sowie in dem Vorgehen 

>. 
gegen David von Dinant eine eindeutig feststellbare Prozedur verfolgt 
worden wäre, die alle Beteiligten zusammengeschlossen hätte. Noch han- 

95 CUP I, 78 f.; „Non legantur libri Aristotelis de mcthafirica er de nati<rali philoro- 
p5i6, nec ri<mrnc dc eisdem, aur de docriina magisiii David dc Dinant, aut Amalrici 
heierici, aut Mairricii hyspani.' Zur uiiistriirenen Identifikation des Mauritius vgl. bes. 
M.Bouyges: Con,inirronr-nor~s le ,,Maariciirs hyspnnv.rm interdit pur Robert de 
Coiiqon en 121>? In: R e w e  d'hirtoire eccl6iiastiqxe 29 (1933) 637-658. - M. Grab- 
mann: I divieti (wie A. 17) C. 51 f. Zulctzt n;achce einen neuen interessanten, wenn 
auch nicht voll überzcugcnden Versuch C.  G. Hana: Der „Mazritiv.r Hispanits" in  der 
Stzdicnordnirng der Pari.~tr Universitit aiLr dem l i i h ~ e  1215. In: Archiv für Kirltur- 
ge'riiichte 55 (1973) >52-365 (der an al-Magriti/Magiitius, t 1007, denkt). 

>"VE1- c. 2 des IV. Latennkonzils, ed. C. Leonardi in: Conciliorirrn oeci~rnenicorzm 
decreta, cd. Istiruto pcr Ic scienzc icli~iose. Bologna "973 [„COD"]. C. 233, 5-8. Ein- 
gcgzngen in die Dekrctalen Gregors IX., vgl. X 1.1.2 (ed. E.Friedbcrg: Corpzs Izrir 
Csnonici. 11. Lcipzig 1879 [Neudruck Graz 19541. Sp. 7). 

*' Vgl. a&on H. Grundmann: Religiöse Bcwcgnngen, C. 136. - Jedenfalls hat 
Courson am Konzil ieilgcnommcn, vgl. dic Teilnchmeilistc bei J. Werner: Nachlese airr 
Zi2richcr liandrchriftw. In: Neues Archiv 31 (1905) 534-592, hier 584. Aus S.Kuttner, 
A. Garcia Gzrcia: A N e v  Eyewitners Accorrnt o f  the Foarth Lateran Cozncil. 
In: Traditio 20 (1964) 115-173. Test 123-129, Iäßt si&, so bedeutsam die Quelle 
auch ist, für unsere Frage wenig entnchmcn. Vgl. allenfalls C. 127f., 2. 149 bis 
158. - A. Garcia Garcia: EI gobierno de la igleria zniverral en el  concilio IV 
Lnternaneic de 1215. In: Annuariirm hiitoriae conciliorirm 1 (1969) 50-68, bes. 
59 +?. kann dcmgemä!! gleichfalls nichi viel weirer helfen. Die Formulierung (C. 2, COD, 
C. 232, 4 5.: ,.Xos auicrn sacio ei univeisali concilio approbante credimus et confire- 
mur") 12ßt über das Zustzndckommcn des Kanons zwar nimts Näherer erkennen, auch 
Garcia (C. 63 mit A. 52) aber rcchnet C. 2 zu dcn Canones, in denen er eine ,,intervcn- 
ci6n de los padrer dcl Concilio" vermutet. 

2a Vgl. dazu auch die neuere Gcsamtdarstellung von R. Foieville: Latran I, II, I11 
et IV. (Histoire dcr conciler. 6). Paris 1965, 5227-419, bes. 2758. Heinrim von 
Cusa, der „Hostiensise will in scincr Lectcra zu den Dckretalen Gregors IX. wissen, 
(Henrici de Segusio Commeniarii in I. librurn Dcc;etalium, Venedig 1581 /Neudru& 
Torino 19651, ad X 1.1.2 s.v. „reprobamusm, f. 7 rb, Rdnr. 22 [V$. au& CUP I, 107 
n. 1, U. G. C. Capelle, S. 941): .Si queras, quare dogma isrud non fuii spccificatum 
in hoc concilio? Respondco in genere, quod Alrnaricus iste habuit quordam discipulos 
temporc huiüs concilii adhuc superstites, ob quorum revcrentiam suppressurn erstitit 
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delt jede einzelne Kraft selbständig und die einzelnen Aktionen laufen 
eher nebeneinander als koordiniert ab. Die Aktivität der theologisclien 
Magister der Universität verliert nach einem ersten, vom römischen Stuhl 
als Apellationsinstanz sogar bestätigten Auftritt in jenen, Augenblick an 
Selbständigkeit, als in der Gruppe der Amalrikaiier eine wirkliche 
Sekte zu Tage tritt. Die Diözesangerichtsbarkeit greift in eigener Verant- 
wortung ein, nicht ohne die theologischen Fachleute zri Rate zu ziehen, 
aber ohne deren vorgängiger Aktionen im Verurteilungsheschluß auch 
nur mit einem Worte Erwähnung zu tun. Das Papsttum wird unmitiel- 
bar allein tätig, als es als Appellationsinstariz angerufen wird, ohne da8 
seine Entscheidung automatisch Weiterungen nach sich gezogen hätte. Ob 
ohne die Hartnädiigkeit Roberts von Courson überhaupt noch die Leiden 
generellen Sentenzen des Jahres 1215 zustande gekommen wären, mag 
dahinstehen. Der Canon des IV. Laterankonzils richtet sich zudem aus- 
schließlich gegen Amalrich, das präsumptive Haupt einer haeretisclien 
Sekte, ohne den Magister David noch zu nennen29. Jedenfalls hat weder 
der Papst, noch die Kurie in erkennbarer Weise aufgrund eigener Initia- 
tive in die Ereignisse eingegriffen. 

Das Bild, das wir an diesem Verfahren gewonnen haben, ändert sich 
auch in den folgenden Jahrzehnten des 13. Jhds. nicht grundsätzlich. 
Genriß fanden die Nachfolger Innozenz' 111. auch in politisch bewegten 
Jahren Zeit, auf die Verhältnisse an der Universität Paris einzuwirken. 
Hoiiorius 111. unterstützt so die Universität in ihrem Kampf mit dem 
Pariser Bischof und dessen Kanzler, indem er etwa 1219 die Exkommu- 
nikation aufhebt, mit der der Bisdiof in Zusammenarbeit mit dem Kar- 
dinallegaten eine Einschränkung der Satznngsautonomie der Korpora- 
tion hatte durchsetzen wollen30. Ein halbes Jahr später, ebetifalls 1219, 
erI'ai3t derselbe Papst ein Statut3', das ausdrücklich zur Förderung der 

~- 

dogma istud, quoiurn eriam nomina honestius cit ~upprimeie quam specialiter nomi- 
narc. Dictum autem librum [d.i. negi qboawg] cxporuit (eirorer ringulos rpecialite: 
condcmnando) vcncrabilis pacci Odo Turculanus [d.i. Odo von Chnicaurousj, a qua 
habuinius hanc doctrinam." Zur Auslegungsgesdiichte vpl. die nützliche Zurarnrnenstcl- 
lung bei P. Michaud-Quaiitin: Commen!airei sirr !es d e i ~ x  pren>ierei decr6tales du 
rcci~cil de Grfgoire I X  ax XIZIe siecle. In: P. Wilpert (ed.): Die Mctaphyrik im 
Mittelalter. (Miscellanez Medizevalia. 2). Bcrlin 1963. C. 103-109. 
" Vgl. auch oben A. 15 U. 28. Ich halte es für wenig wahrscheinlich, da5 der Name 

Davids nur wegen cinei Protektion durdi Innozenz 111. fehlte. Dagegen spricht audi 
seine Nennung durch RoLcrt von Courson 1215. 
" CUP I, 87-90, nrr. 30 uiid 31. 
3' CUP I, 90-93, nr. j2  (teilweise eingegangen in die Dekretalen Grcgois IX., vgl. 

X 5.5.5 U. X 3.50.10). VgI. dazu auch die anregenden, wenn auch einseitigen und ergän- 
zungrbedürfrigcn Bemerkungen von E.Pitz: Papitrerkript irnd Kaircrreskript i m  
Mittelalter. (Biblioihek dcs Deursdien Historischen Inrriiurs in Rom. 36). Tübingcn 
1971. C. 171-191 (der U. a. aizr der Oberlieferung schließen will, daß dzs Srarui im 
Sinne der Tlicsc seiner Buches cin impcriieircr "Reskript" sei). Dazu vg1. aber z. B. 
P. Landau in ZRG, ksn. 59 (1973) 441-445, bes. 444. 



theologischen Studien gedacht ist, und das neben einigen technischen 
Regelungen auch ein Verbot römisdirechtliclier Studien in Paris enthalt", 
und also schon recht empfindli6h in die Ordnung der Korporation ein- 
greift. Der ferne Beschützer, der gegen den nahen Bischof Rückhalt ver- 
sprac!i, konnte sich und sollte sicli in1 Laufe des 13. Jhds. in zunehmen- 
dem Maße recht spürbar ziir Geltung bringen. 

Niclit immer sahen sich Papst end Bischof jedoch hinsichtlich der Uni- 
versität in einem Gegensatz. Ein päpstliches Mandat vom Januar 1225, 
in dem Honorius III. die alte Schrift des Johannes Scotus Eriugena 
„IIspi ~ U o e o j "  zu konfiszieren und feierlich zu verbrennen befiehlt33, 
beweist das augenscheinlich. Denn diesem Mandat war die feierliche Ver- 
urteilung des Buches auf einer Synode der ICircheiiprovinz Sens voraus- 
gegangen und vahrscheinlich war für die Synode wiederum eine form- 
liche Verdammung durch die theologischen Magister der Universität 
Voraussetzung gewesen. 

Was das hier greifbare, abgestufte Verfahren von den Aktionen gegen 
Ainalrich iind seine Schüler i:nterscheide;~~, war oor allem, daß der 
Bischof von Paris sich, wie es scheint, mit dem Sprucln der Synode nicht 
zufrieden gab und das päpstliche Mandat erwirkte, das uns - dank der 
günstigeren Uberlieferungschance registrierter päpstlicher Mandate - 
allein noch von den Vorfällen Kunde gibt. Glaubte der Pariser Bischof, 
den Entscheid der Synode nur so - oder so besser - gegen die ,,viri 
scholastici novitatum forte plus quani expediat amatores", die sich dem 
Studium dieses Werkes widme~en, durdisetzcii zu können, oder hoffte er, 
die Klosterbibliotheken so leichter zur Preisgabe ihrer Handschriften 
bewegen zu können? Formal teilt das Mandat mit den Dokiimenten zum 
Amalrichprozeß, daß es nicht einzelne Irrtümer verdammt, sondern mit 
einem Federstrich ein ganzes Buch. Den Siegeszug des Pseudodionys im 
Paris des 13. Jhd. sollte diese Verurteiliing einer seiner Ableitungen 
jedenfalls ebensowenig verhindern, wie es die Aristotelesvergrteilungen 

*' Vgl. dazu insbcs. S. Kurriier: Papst Honorini 111. irnd das S t i ~ d i i ~ m  der Zivil- 
rechts. In :  Festschrift fiir J4artin iiiolfl. Tübingen 1932. S. 79-101. W.Trusen: Die 
Anfänge der Rccl~tr i n  Dei~tichl:7iand (Re& und Gesdiichre. 1). Wiesbaden 
1962, C. 15-18. 

3' CUP I, 106-107, ni. 50. Dcr Erlaß ist an „archiepiscopis er episcopis er aliis 
ccclesiaium pielacis, ad quos littcre isre pciucncrinr", gerici!ter. H. Denifle weist 
(C. 107 n.) cincn weitercn an dcn gleichen Empfängc;irrcis in England („. . .pcr rcpnum 
Anplie consritiiris") iiach. Zti der Vcruiteilung v ~ l .  etwa auch M. Cappuyns: lean Scot 
Eiigene. Sa vir,  son oei<vre, ia pe>zi&e. (Univcrriias carholica Lovaniensis, Disser- 
rariones . . . in faculrate rheolooica . . . conscriotae. Scries I1 26). Lauvain 1933 ih'eu- " 
druck Bruxeller 19691. S. 247-232. 
" Ein Znrammcnhang scheint glcichrvohl insofcrn sicher, als Amalrich sich wohl auf 

die Schrifz der loh. Scorur bezoz. Schon der Hosriensis (wie oben A. 28) sieht bcide " 
Verurteilungen aufgrund dcr hlitteilungen des Odo vcn Chatcauroux im Zusammen- 
hang. Vgl. etwa H. Grundniann:Religiöie Bcaegiingen, C. 361 f. 
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derselben Jahrzehnte vermochten, die Aristotelesrezeption aufzuhalten. 
Die Form der Koordination von Papst, Bischof und Fakultät, die hier 

zu finden ist, wirkte aber, vielleicht gerade weil sie das freiwillige Zu- 
sammenspiel aller Instanzen voraussetzte, nicht Maßstab setzend. Die 
folgenden Verfahren kehren jedenfalls, was die Mitwirkung des Papstes 
betri&, zum Modell des Legatenentscheides zurück, wobei nur in dem 
samlich hier nicht zu behandelnden, aber verwandten Fall der Talmud- 
verfolgungen3' eine erliennbare Differenz zwischen Kurie und Legat auf- 
tritt36. 

Walirend der Pontifikate Gregors IX. und Innozenz' IV. hatte den 
Pariser Bischofsstuhl der friiliere Magister der Theologie Wilhelm von 
Auvergne (übrigens aufgrund päpstlicher Entscheidung nach einer gespal- 
tenen Wahl) inne, ein Mann, der sich nimt nur um die gewissenhafte 
Verwaltung seiner Diözese, sondern auch um die Durchsetzung einer,wie 
er es verstehen mochte, richtigen Theolo9e bemühtGi. Das Verbot der . ? 
Pfründenhäufung, das er, wie der Dominikaner Thomas von Cantimprk 
lobend berichtet, im Jahre 1233, in einer feierliclien „disputatio longa 
valde" mit den Magistein der Theologie vorbereitet hatte38, knüpfte 
noch an das Reformprograinm der Pariser Theologen um Petrus Cantor 
ansg. Auch das erneute Mandat Papst Gregors IX., das 1228, wenige 
Monate nach der Einsetzung \Viihelms von Auvergne als Bischof von 
Paris, an  die Tlieologen der Pariser Universität erging40, entspricht 
durchaus in Inhalt und Stil4' der Pariser Theologie konservativeren Zu- 

S3 Dazu vgl. erwa die Dokumente in Ch. Duplersis d'Aigciiir6 (wie A.4) I, 
p. 146a-156 b, oder bei CUP I, 173 f., 201 f., 202-205, 209-211 (nri. 131, 172, 
173 178\. Aus dci uiniänolichen Lircrarur sei hier bcr. icrwiescn auf H. Graeiz: - ~, ~ ~,~ ~ ~ " 
Gcscl?ioSte der Juden. VII, 4. Auflage (bcarb. von J.Guttmann). Lcipzig o.J. 
(19061. Bes. C. 92 ff.. 405-410. - C. W. Baron: A Social and Rclinior~r Ifirtory of the . , 
jeur. IX. NCN ~ o i l i  1965. C. 63-83> 269-279. - S. Grayzel: ?hc Chi~rch i n d  the 
J e v s  in t1,e XIII"i Cenituy. York *1966. C.298.,  339f., 341-343. - 
K. H.  Rengstorf U. C. T. Kortzflcisch (cdd.): Kirche i<nd Synagoge. Handbrrch 2v.r Ge- 
schichte cion Judoz znd Christen. Cmtigart 1968. C. 227 ff. (W. P. Eckert) U. 336 f. 
(E. I. J. Rosenthal). 

Siehe CUP I, 202-205, nr. 173, bes. C. 204, 27 8. 
3i Vg1. N. Valois: Girillai~me d'Aaoeigne, 6vtqite de Paris (1228-1249). Sa wie er 

sei onvragei. Paris 1S80. Bcs. 24 ff. (Zu scinec Eiiisetzung als Bischof ibid., C. 12 f.). 
Zur Bischoiswahl vgl. auch H. Widci: Philipp der Kanzler i ~ n d  die Pariser Birdmfs- 
uaJM 1227128. In: Freibarger Zeitschrift filr Philoroybie i'nd Theologie I (1958) 
318-326. 

38 Thomas Cantimontensis: Bonlrm irnicicriale de aui6y.i I .  19.5. Douais 1605. 
C. 67 i. (auch in CUP i, 157 f., nr. 108). 

3 V z l .  dazu etwa J. \V. Baldwin: Marteis (wie A. 18). Bcs. I, 119 I. mit 11, 

'O CUP I, 114-116, nr. 59. 
4' Hinweise bei hl. Grabmann: I dLwieti (nie A. 17), 75 fi. V:l. auch J. W. Baldwin: 
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sdiiiittes, wenn dort geboten wird, die Theologie rein und ohne das Fer- 
ment weltlicher Wissenschaft zu lehren und insbesondere die natur- 
philosophischen Studien beiseite zu lasseii. Es ist durchaus nicht auszu- 
schließen, daß der neue Bischof dieses Mandat an der Kurie selbst er- 
wirlrte, um seiner Anschauung in Paris größeren Rückhalt zu ver- 
s~haffen4~. 

Differenzen zwischen Biscliof und Papst über die Politik, die der Uni- 
versität gegenüber einzuschlagen war, blieben freilich nicht aus, am ein- 
schneidensten sollten sie sich angesichts der berühmten Sezession von 
!229/31 zeigen, in der der Papst die Universität unterstützte und 
Wilhelm von Auvergne ausdrücklich wegen seines zweideutigen Verhal- 
tens getadelt hat43. Die Konstitution Parens 5cientiarv.m von 123144, der 
für die Verfassungsgeschichte der Universität grundlegende Bedeutung 
zukommt, enthalt wiederum auch einige Bestimmuiigen zum Lehrpro- 
gramm, insbesondere war erneut das Verbot der „libri naturales" über- 
nommen, allerdings diesmal mit einer bemerkenswerten Absdiwächung, 
die eine Einwirkung der Prokuratoren der Universität auf den Inhalt des 
von ihnen erwirkten Privilegs bezeugen könnt@% Die ,,libri naturales" 
sollten in1 Uiiterridit nicht ,,gebraucht" werden, „quousque examinati 
fuerint et ab omni errorum suspitione purgati". 10 Tage nach der Kon- 
stitution Pa-/ens scientiarum datiert das Mandat, das eine Kommission 
von drei Pariser Theologen zur Überprüfung der fraglichen Schriften ein- 
setzt4G. Daß die Hoffnung auf einen Aristoteles, gewissermaßen gereinigt 
für die akademische Jugend, nicht in Erfulluiig gehen konnte"', ist klar, 

"' Für die kanzlcimäßigcn Vorgänge bei der Rcgirtrieiung eines solchen Mand~ts  
im 13. I!id. crnra bei P. Herde: Beiträne z z m  ~ät>itlid>en Kanzlei- znd Urkirndenweren . . 
i m  13. jh. (Münchcner Historisdie Srudien. Abt. Historische Hilfswisrenschaften. 1). 
Rallinünz ?1966. Ber. C. 241 f. 

" T U P  I. 123-127. iir. 69. Eine andere Haliunc als Willielm von Auverene hatte " " 
der dalnaligc hilagiiter Odo von Chateaurous gezeigt (vgl. A. Callebaut: Le Sermon 
historiqae d2E1<dei de Chateni<ror~x 2 Paris le 18 mai 1229. Airtonr de i'origine dc 
ia greve irniversitai~c er de  i'enirignemcnt der mendiants. In: Ard,iu;<m Franciscannm 
Hirtoricirm [,AFli"] 28, 1935, 81-114) und audi der Kanzler Philippur Cancellariur 
(vgl. N. \Vi&i in: Lexikon fur Theologie und Kirciie. 2. Auflage VIII, Freiburg 1963, 
452 f.). 

"" CUP I, 136-139, nr. 79. 
Einer diescr Prokuratoren war dcr berühmte Tiieoloje Willielm von Auxcrre; vgl. 

Ii. Dciiifle: Zirm p~pitlic!~e,: L'rkrrnden- und Regestcnwe~en des 13. imd 14. jhdr. 
In: Archiv jnr Literiitiar- U. Kirchengesc1~ich:e der Mitteialteri ["ALKG"] 3 (1887) 
624-633, hier 629 f. - Vgl. aiich zllgemcin M. Grabmann: 2 divicti (wie A. 17), 
s. 95 I?.> 101 G. 

''G Unter ihnen auch Viiheim ron Aiixcrre (vgl. CUP I, 143-144, nr. 87). 
" Und das nichi nur des=-egcn, weil Wi!iielm von Auxcrre sdion bald, noch in 

Rom, starb (1231. XI. 3). 
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trotzdem verdient der Versuch einer differenzierteren Verfahrensweise 
Beachtung auch im Zusammenhang unserer Fra-steliung nach den Theo- 
logenprozessen. Daß die pauschalen Verurteilungen nun wenigstens 
durcli das Bemühen um Irrtuinsnad~weis ersetzt wurden, konnte auch bei 
den Verfahren eine Fortentwicklung bringen. 

Die Verfahren, bei denen wir etwas deutlicher das Vorgehen greifen 
können, bestätigen diese eben formulierte Vermutung wenigstens teil- 
weise48. 1241 und 1244 trifft eine Verurteilung einen „frater Stepba- 
n u ~ ~ ~ ' ' ,  d. h. wie man glaubts0, den Dominikaner Stefan von Venizy, der 
zusammen mit anderen Theolog,en (auch seines Ordens) sidi in 10 Punk- 
ten eine harte Zensur zuzog. Die Prozedur dabei ist nicht mit absoluter 
Sicherheit zu rekonstruieren, da sidi die wohl zweifache Verurteilung 
auf eine identische Irrtumsliste stützt und es zweifelhaft bleibt, wie weit 
spätere IContamination im Protokoll und Eschatokoll die Verläßliclikeit 
der Berichte beeinträchtigt. Nach der plausiblen Analyse von Victorinus 
Doucet erfolgce ain 13. Januar 1241 ein ,,acte magistral"'", durch den die 

'6 Von dem Widerruf, den maii dem Franziskaner Gilain 1243 abzwans wirren wir 
kaum mehr, als daß es sich um Säue aus der Gnadenlehre handelte. Der Thcologc 
widcrrief und wurde später vielleicht sogar, wenn die fragwürdige Idcntifiliation zir 
triCi, Bischof von Couranccs. Vgl. Gaiiia Chriitiann. XI. xeudrudi Paris 1874. 
C. 880, nr. XLIV. 

'* CUP I, 170-172, 0. 123. Die hri. übeiiiefcrren Fassvngcn hat aufgeieiit in  
Formulare (I-V) V.Doucei: La datc des coiidammationi Parisiennes ditcr de 1241. 
Fnrrt-ii corriger le cart><laire de l'Universit4? In: Milangcr Airgi~slc Pelzer (UnircrsiiC 
de Louvain. Recueil dc irzvaux d'hisroire dc philologie. jmC sEric, fasc. 26) Louvain 
1947. C. 183-195, hier 185-187. Zur Thesc von der doppelren Verurieilung, nahm 
ncgaiiv Stellung F. Pelsrer: Die Pariser Ver i~r te i l i in~  von 1241. Eine Frage der Datie- 
rrrng. In: Archiuum Fratrum P~aedicatoram [„AFP"] 18 (194s) 403-417, posiiiv 
etwa P.Glorieus: Ler anneer 1242-1247 2 1a jacv.lt4 de theologie dc Paris. In: 
Rcchercher de thiologie ancienne er medievalc [,RTAMS'] 29 (1962) 234-249, hicr 
240. Zur iheologis&en Bedcutiiiig der Auseinandersetzungen vgl. vor allem M. D. 
Chcnu: Un der,iier avatar dc ia theologie oricntiile cn  occident air XIII'ii2cic. 
In: Melanger Aagxstc Pcizer. C. 159-181. Vgl. auch H. F. Dondaine: L'ohjet et lc 
,medixmU de ia virion beatifiqite chcz lei th8010giei?r dir XIII" ri2cle. In: RTAM 19 
(1952) 63-99, - P.-M. de Contcnron: Ln tbCoiogie dc la wiirion de dien an dfbirt 
dir XII Ie  siecle. In: Reuire de sciences philorophiqrter er t1,iologiqxes [,,RSPT"] 46 
(1962) 409-444. 

5O Zu diescr Identifikation vgl. V. Doucet: La dnte. C. 19; A. 17. Zwcifclnd bleibt 
an& F. Pelrrer: Die Pariser Verirrteili~ng, 403, 416 f. 

V. Doucet: La datc, 185 (Text I); vgl. ibid. (Tex t  11); U. C. 193. Nur zur Datie- 
rung bcnuizt Bonavcniura die Angabe des Eirchofs (S. 186, Tcrt 111): „Hic est unus 
dc X articulis reprobarir ab universiraie magistrorurn Parisiensium temparz Guillclmi 
er Odonir Cancellarii e i  fratris Aleiandri de Haies.. . qui ut cvitentur subscripti 
sunt." 
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Pariser Magister der Theologie eine Liste von 10 Irrtümern verwarfen, 
indem sie jedem der 10 genannten Satze ein Bekenntnis der entgegen- 
gesetzten Wahrheit entgegenstellten: „Hunc errorum reprobamus, fir- 
miter enim credimus, quod . . ."?". 

Mit diesem Verfahren tat nian nichts anderes, als dem Usus der alt- 
kirclilichen Synoden zu folgen. Das Bekenntnis der Wahrheit wird dem 
festgestellten Irrtum emphatisch gegenübergestellt. Daniit konstituierte 
sich die Versammlung der Magister gewissermaßen als syiiodales Gre- 
mium und postulierte für sich die Autorität der ,,doctores ecclesiae", die 
die kirchliche Wissetiscliaft sonst nur den Prälaten zugestandJ3. Das 
Mittel, das diesen hohen Ansprudn nicht als Usurpation erscheinen lassen 
sollte, war die ebenfalls im synodalen Vorbild schon vorgegebene For- 
mulierung der Wahrheiten als ,,confessio", ein Verfahren, das auch an 
das Vorgehen Bernhards gegen Gilbert von Poitiers auf seiner Sonder- 
versamnilung Cer französischen Prälaten anläßlicli des Konsistoriums in 
Reims erinnert. 

Die Formulierung der Irrtümer ist ebenso thetisch wie die der „verita- 
:es oppositae": es sind keinesfalls wörtliche Zitate aus deii Schriften des 
Gegners, sondern auf epigrammatisdie Knappheit zielende Zusammen- 
fassungen läiigeier Erörterungen. So wird es verständlich, daß iti der 
Überlieferung diese Verurteilung nicht ausschließlich auf den wohl ur- 
sprünglich zunächst gemeinten Stephan alleiii bezogen wird, sondern 
z. T. anonym, z. T. auch in der späteren Fassung gegen den Magister Jo- 
haniies Pagus gerichtet erscheint5". 

Dcr pneumatiscne Charakter dieser ersten Verurteilung von 1241, der 
der altchristlichen Anathematisierung vergleichbar bleibt, nahm dem 
Vorgehen allerdings, wie sich zeigen sollte, viel von seiner Durcl~schlags- 
kraft. Offenbar war auch die gemeii~sanie Formulierung von Bekennt- 
nisiätzeii durch die Mehrheit der Pariser Magister niclit so bindend, daß 
die Minderheit darauf verzichtet hätte, an ihren gegenteiligen Lehrüber- 
Zeugungen festzuhalten. Das Generalkapitel des Dominikanerordens he- 
schloß zwar Anfang Juni in Paris, daß alle Dominikaner die ,,errores 
condempiiatos per magistros Parisienses" aus ihren Schriften ausradie- 

" Hicr ziricrt nach der Foimcl zum 2. Irrtum im Mr. Paris ArsCnal 532 (V. Doucct: 
La date, C. 1S6, Text IV; Dic Fassung zu Art. 1 vgl. unien Anm. 57. Zu diesem blanus- 
kiipi vgl. auch F. Pelrrer: Die Pariser Vcroiteilr<ng, 407). Vgl. in ähnlidiem Sinn auch 
die Fassungen von Tcxr I und 11. Vor allcm vgl. dic von V.Doucer (S. 192 A. 13) 
ziticrie Bemerkung des Richard von Coinlvall aus Ms. Osford, Balliol Coll. 62, f. 113 
va: „. . .Paiisicnses semeiirialiicr isiam damiiani diccntes: ,,Hunc crroreni etc. Firmiier 
crcdimur eic.. . ." 

6' Vgl. dazu nur Y. M. J. Congar: L'Cgliie de Saint Ai.gurtin 2 I'Cpoqrre moderne. 
(Histoire des dogmes 111. 3). Paris 1970. C. 241 ff. 

Vgl. dazu wieder V. Douccr: La date, 193. Auf Johannes Pagus bezieht die 
Verurteilung das Ms. Var. lat. 692 (Formular V). 
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ren sollten"j, aber es scheint mit diesem Bemühen darum, Anstoß zu ver- 
meiden, nicht bei allen Dominikanertheologen Anklang gefunden zu 
haben. Ein Magister jedenfalls, so wird uns berichtetss, verweigerte harr- 
näckig, sich zu fügen. 

O b  sclion bei dem ersten Akt Wilhelm von Auvergne teilgenommen 
hat, muß offenbleibenj'. Jedenfalls scheint er in diesem Stadium seine 
bischöfliche Autorität noch nicht voll zur Geltung gebracht zu haben. 
Daß er jedoch mit dem Vorgehen der Mehrheit der Magister einver- 
standen war, beweist der Fortgang der Ereignisse. Anfang 1244 macht er 
sicn in einem „acte solennel" (um hier die glücklichen Kennzeichnungen 
von Victorinus Doucet aufzugreifen) deii ,,acte magistrai" der Magister 
gänzlich zu eigen: Am 5. Januar 1244 ,,subscripti articuli in presentia 
universitatis magistrorum theologie Parisiensium de mandato domini 
Guillelmi episcopi fuerunt examinati et reprobati per cancellarium Odo- 
nem et fr. Alexandrum de Ordine fratrum Minorum, quorum primus est, 
quod . . . Hunc errorem prohibemus et assertores eius et defensores ex- 
communicamus. Firmiter enim credimus et asserimus quod. .  . etc."" 
Offenbar waren die Sätze selbst identisch geblieben, auch die Form der 
Widerlegung durch eine „confessio" blieb gewahrt. Was neu hinzutrat, 
war, wenn die Rekonstrulstion zutrifft, die Exkommunikation des Orts- 
biscliofs, der damit der magistralen Entscheidung der Professoren eine 
Sanktion hinzufügte, die ihr rechtlicli offenbar bis zu diesem Zeitpunkt 
gefehlt hatte. Indem sich der Bischof den Spruch der Magister zu eigen 
machte und ihm mittels seiner eigenen Kompetenz zur Durchsetzung ver- 

G "T'. bcreii~ CUP I. 173. nr. 130: icrzt ed. B.M.Reicheit: Acta caoiti<lori~m " ~ ~ . , . , 
gencraliz4rn Ordinii Pracdicatorrcm, I. (Monuments Ordinis Fratrum Pracdicaiorum 
Hirtorica [,MOPH]. 3) Ronia 1898, C. 27, 10 sq. 

Gerard dc Frachcr: Vitas fratritm, cd. B. M.Reichert (MOPH 1. Louvain 1897) 
""" 

2. LVS. 

" Dafür könnte sprechen dcr Wortlaut von Formular I und 11, insbesondere aber, 
was Rogcr Bacon, Opm m.ii~<r 11.5, cd. J .  H. Bridges, 111, Oxford 1900 [Neudruck 
Franl~furi / Main 19641, C. 47, beiiditei: ,Nam univcrsiiate Parisienri convocata bis 
vidi er audivi vencrabilem antistitem dominum Guillelmum Paiisiensem episcopum 
felicis memoriae coram oninibiir scntentiare, quod . . ." - Auf diesen Passus machte 
V. Doucet aufmirksarn in: Alcxandei de Hales, Gloiiae in IV libros Sentcntiarv.ni. I. 
(Biblioiheca Fianciscana sdiolartica mcdii acvi. 12). Quaracchi 1951. S. 16" nota 2. Vgl. 
auch die Fassuns des Magirrerbeschlusses nach Formular IV (Ms. Paris Arsenal 532), in 
dcr Scntenz zu Art. 1: „. . .Hunc errorem reprobamus er assertores ct dcfensores auc- 
toritate Wiihermi cpircopi escommunicamus. Firmirer autem credimus ct arrerrimus 
puod..  . (Das scheint mir doch auf eine Kontamination mit Formular V [vgl. A. 581 
in dieser Fassung hinzudeuten!). 

60 Formular V (S. 187 Doucct). In dcr zcirgenössischen Chronisiik erscheint diese 
Vcruricilung bei Mairliius Parisiensis: Chronicn mniora, cd. H.  R. Luard. IV (Rerum 
Biirannicarum sciipiores. 57.4). London 1877. C. 279-283, vgl. bes. 281: „. . .ecclesia- 
rum piaelati, ecclesize et fidei Chrisrianae praecaventcr (. . .) piaesurnptuosos ausus 
eariirn refraenando, fidelibus, congregatione oithodoxorum facta, fidei veriiarern 
ranius propalarunt." 



half, war der Schlußstrich gezogen. Die Dominikaner haben noch im sel- 
ben Jahr auf ihrem Generalkapitel in Bologna versucht, eine allgemeine 
IConsequenz aus den Geschehnissen zu ziehen, indem sie die Theologen 
ihres Ordens ermahnten, ,,keine neuen Meinungen zu erhden,  sondern 
den allgemein gebräuchlichen und schon stärker anerkannten zu fol- 
gen""". Auch in den Schriften der Franziskanertheologen laßt sich der 
strikte Einfluß der Zensur nachweisenGo. Von einem päpstlichen Eingrei- 
fen in dieses Verfahren, unmittelbar oder auch mittelbar durch einen 
Legaten, war zu keiner Zeit, soweit unsere Zeugnisse Auskunft geben, die 
Rede. 

Was diese Verfahren von 1241144 motiviert hat, bleibt mangels histo- 
rischer Zeugnisse dem Bereich mehr oder minder plausibler Vermutungen 
überlassen. Michel-Marie Dufeil hat die Mutmaßung geäußertGi, hier 
manifestiere sich eine Spannung zwischen Weltklerus und Bertelordens- 
theologen an der theologischen Fakultät, die dann in den 50er Jahren so 
eklatant ausufern sollte. Die Zeugnisse geben dafür wenig Anhalts2. 
Etwas deutlichere Hinweise haben wir aber auf den Personenkreis, der 
das Iangere Zeit ungenutzt gebliebene Instrument des Lehrzuchtverfah- 
rens erneut mit Scharfe anzuwenden entschlossen war. Für die Irrtums- 
liste gegen Stephan wird übereinstimmend der Kanzler der Universität 
Paris, Odo von Chateauroux, verantwortlich gemacht. Er soll sie for- 
muliert haben, seine Teilnahme an den Verurteilungen wird mehrfach 
hervorgehoben, und die Zukunft sollte zeigen, daß zumindest er Ge- 
schmack an diesem Vorgehen gewonnen hatte. Odo von ChateaurouxsS, 
war um 1230 zum theologischen Magister promoviert worden, seit 1234 
ist er als Kaiioniker von Notre Dame de Paris nachweisbar, 1238 wird 

j' hiiOPH 3, C. 29, 5-6 (CUP I, 173, nr. 130 A. 1 ) :  ,,Monemus lecrorcr. quod novas 
opinioncs non invenianr. scd communioies er magis approbacas scquantur." Vgl. auch 
unrcn A. 99 und 100. 
" Dazu vgl. insbes. die Angaben bei V.Doucet: La datr, 188-192, aus Texten des 

Odo Rigaldi und der Sj~rnrna Hnle~irm,  dazu vgl. auch V. nourct in  Alcxandcr von 
Haies, Sz~mma theologica, edd. PP. Colcgii S.Bonarenturae. IV. 1: Prolegomena. 
Quaracchi 1948. C. ccriuiii sq. Olme die zeitliche Präzisierung fördern zu können, 
sind von Bcdcurung ferner die Beispiele bei H. F. Dondaine: Hicgires de Saint Cher er 
ia condamnation dc 1241. In: RSPT 33 (1949) 170-174; und derselbe: Gcerric de 
Saint Qucnrin et in condnmnation de 1241. In: RSPT 44 (1960) 225-242. 

'%.-M. Dufeil: Gi~iliaiime de Saint-Amow et la polEmique univeriitairc Pzri- 
iienne 1210-1219. Paris 1972. C. 56. 
" Dagegcn spiic5r auch die starke Beteiligung, die in den Formularen 111 und V 

dem Franziskaner Alcxander von I-Iales neben dem Kanzler zugewiesen wird. 
Odo von Charcourous vgl. z. B. L?. M. Lebicton in: Dictionnaire de spiritr<a- 

lite. IV. 2 (Paris 1961). Sp. 1675-1678. - M. A. Dimicr in: Dictionnaire d'Histoire er 
de Geographie cccleiinitiqiier. XV  (Paris 1963). Sp. 1321-1324. - Jetzt vor allem 
A.Paravicini Bagliani: Cardinali di cilria e ,familiare cardinalizie da1 1227 al 1214. 
(Italia sacra. %udi e documenri di sroria ecclesiastica. 18/19) Padova 1972. C. 198- 
209 (mit Lit.). 
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er Kanzler der Universität. Er hat sich vor allem als Predigerc4 einen 
Namen gemaint, seine theologischen Leistungen treten demgegenüber, 
um es uorsiclitig zu sagen, in den Hintergrund. Seine energische und in 
praktischen Gescliäfteii offenbar sehr effektive Tätigkeit machte ihn 
früh zu einem einflußreichen Mann, und seine weitere Karriere beveist, 
daß das auch offizielle Anerkennung fand. 1244 macht ihn Innozenz IV. 
zum I<ardinalhiscliof von Frascati, ein Jahr später, 1245, wird er zum 
päpstlichen Legaten für Frankreich ernannt, um dort den geplanten 
großen Kreuzzug vorzubereiten. Von 1248 bis 1254 wird er dann seinen 
König, Ludwig den Heiligen, nach Agypten und Nordafrika begleiten, 
und bis zu seinem Tode (1273) der Kurie nocli mancherlei Dienste leisten. 

Der große Kanonist Heinrich von Susa, der „Hostiensis", faßte, als er 
seine Lcctwra zu den Dekretalen niederschriebG" den Kollegen im I<ar- 
dinalsliollegiuin jedenfalls als theologischen Fachmann für Theologen- 
Prozesse auf, wie aus seinem Kommentar zur Amalrichverurteilung 
hervorgehtG6. Und der Iiardinalbischof von Ostia hätte nicht so leicht 
einen Mann finden können, der so wie Odo von Chateauroux mit den 
Pariser Vorgängen aus der intimen Kenntnis des Hauptbeteiligten ver- 
traut gewesen wäre. 

Eine seiner Aktionen haben wir schon Irennengelernt. Seine Haltung 
und führende Beteiligung im Verlauf der Talmudverfolgung und -ver- 
brennung verdiente gleichfalls eine nähere Beleuchtung, die aber hier 
unterbleiben niußC7. Die Akten der Universität enthalten aber aus der 
Zeit seiner Legation in Frankreich einen weiteren Fall, der gut illustriert, 
wie Odo seine genaue Vertrautheit mit den Pariser Verliältnissen in 
Verbindung mit den Kompetenzen seines Amtes zur Vernichtung theolo- 
gischer Irrtümer einzusetzen wußte. 

Fünf Tage vor dem Weihnachtsfest, am Freitag, den 20. Dezember 
1247, versammelt der Kardinallegat den Kanzler, die ,,magistrie der 
Theologie und andere „probi viri" der Stadt - der Bischof Wilhelm von 
Auvergne hatte sich offiziell krankheitshalber eiitschuldigen lassen - 
und läßt einen Kleriker vor sich bringen, der sich als rückfällig Irrender 
erwiesen hatte. Dieser Johaiines von Brescain, so berichtet der Legat in 
einem Schreiben an die Magister und Scholaren der Pariser Universität, 
dem wir alle unsere Kenntnis verdanken", hatte schon früher vor dem 

1077 Sermones rerzeichner J.B. Schneyer: Repertorium der lateiniid~en ,Serrno- 
nei" der Mitielaliels fiir die Zeit von 1150 bis 1310. (Bcirrä~e z. Gesdi. der Phil. U. 

nicol.  des MAs. XLIII). Bd. IV. Münsier 1972. C. 394-483. Zur Predigt in der ICrise 
dcr Universität von 1229131 s. obeii A. 43. 

&"ur Datierung dci Lcciiira (bcendei vor 1271. IV. 30) rgl. etwa Ch. Lefkbvre in: 
Dictionnaire de Droit Ca>ioniqi~c. V.  (Paris 1953). Sp. 1220 f. 

66 Vg1. oben A. 28. 
6' Vg1. oben A. 35. 
08 CUP I, 206-208, nr. 176. 



Biscliof, dem Kanzler und den theologischen Magistern von Paris einigen 
Irrtümern in der Logik rechtsiormlich abscliwören müssen. Gemäß dem 
Mandat des Bischofs hätte er nun, wie er es auch versprochen hatte, diese 
Irrtümer öffentlich widerrufen und selber bekämpfen müssen, so meint 
der Legat, habe aber weder das eine noch das andere getan, vielmehr 
habe er nur versucht, die inkriminierten Sätze zu entschuldigen oder ab- 
zuschwächen. Es nutzte dem Angeschuldigten wenig, daß er betonte, er 
habe diese ihm zur Last gelegten Xußerungen wohl getan, ,,sed sub alio 
intellectu, aliqua vero sub aliis predicatis et alio intellectu". Er mußte 
einräumen, nach jener Abschwörung in einer öffentlichen Universitäts- 
disputation vor 30 Magistern als ,,respondens" eine bestimmte These über 
die Natur des geschaffenen Lichtes vertreten zu haben, die der Zensor als 
„fast an den Arianismus heranreichendsg" einstufte. Aus seiner Verant- 
wortung für die ,,puritas studii, que hactenus Parisius viguit", fällte der 
Kardinal mit Rat und Zustimmung der anwesenden Magister und der 
anderen Urteilsfihigen'O - ausdrü~klich erwähnt wird auch der Kon- 
sens, den der abwesende Bischof Wilhelm von Auvergne erteilt habe - 
den Spruch: zu der schon verwirkten Strafe, der Verpflichtung zum 
Widerruf mit allen Konsequenzen, soll Johannes von Brescain für 
immer aus Stadt und Dioezese Paris vertrieben sein; in Paris wie auch in 
den anderen Gebieten des Legationsbezirlces des Kardinallegaten, soll ihm 
verboten sein, an einer Universität öffentlich oder in privatem Zirkel zu 
lehren. 

Und damit nicht genug. Auf der gleichen Versammlung wird in Ab- 
wesenheit ein weiterer Magister, ein gewisser Remundus, zu einer - 
ebenfalls verschärften - Haftstrafe verurteilt. Auch hier hatte der 
Bischof bereits ,,de consilio magistrorum theologie" den Mann mit einer 
Beugehaft für seine Irrtümer belegt, aber Remundus hatte sich, wie der 
Legat gehört hat, als nicht wirklich gebessert erwiesen, ,,sondern als 
widerspenstig, und er hatte das Gift seiner alten Irrtümer in wieder auf- 
gelebter Anmaßung an einioe Einfältige weitergegebenm'l. Sollte man ihn ? 
ergreifen, sollte er wieder in den Kerker geworfen werden, und unter 
Banndroliung wird allen jegliche Kommunikation mit dem Verurteilten 
,,in domo, mensa, doctrina" zu Paris untersagt. 

Zur Frage der Prozedur in diesem Verfahren bleibt festzuhalten, dan 
in beiden Fällen erneut auf einen erstiiistanzlichen Prozeß von Bischof, 
Kanzler und Magistern zurückverwiesen wird. Wann diese Vorprozesse 
stattgcfunden haben, iäßt sich nicht ermitteln, vielleicht hatte der Legat, 
der nun in der zweiten Phase so willig seine Kompetenz strafversch'ir- 
fend zur Verfügung stellte, schon damals als Kanzler persönlich seine 

- 

" Ibid. 206: ,,. . .que fcre a d  Arianam hercsim accedere vidcbantur." 
'O Ibid. 207: ,aliorum bonorum". 
" Ibid. 207: „non correctum, rcd contumacem et erroium pristinorum virus recidiva 

presumptione quibusdam simplicibur propinantcm" 
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Hand im Spiel? Wie bei der Verurteilung von 124114 ergibt sich aber 
auch in diesen indirekt greifbaren Fällen, daß es das Ziel des Verfahrens 
vor dem erstinstanzlichen Gremium war, Irrtümer festzustellen. Der 
überführte Beschuldigte hatte dann diesen Irrtümern abzuschwören. Die 
Irrtumsliste ist uns meist verloren, in dem Verfahren gegen Johannes 
von Brescain kennen wir wenigstens den schließlich im Prozeß der 
zweiten Instanz strafentscheidenden Irrtumi2. 

Der Eingriff des Legaten Fuhrt auf das Problem der Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen Bischof und Legat in diesen Verfahren. Es fällt 
auf, daß mit keinem Wort einer Intervention des Bischofs Erwähnung 
getan wird, durch die dieser das Eingreifen des Legaten gefordert hätte. 
Die Verhinderung des Bischofs bei der ausdrücklichen Betonung seines 
Konsenses zu dem Urteil braucht gleichwohl natürlich keine Spannung 
zwischen beiden anzuzeigen, wenn eine solche au& nicht auszuschließen 
ist. Das Verhältnis zwischen Bischof und Legat verdient unsere Beach- 
tung aber auch in anderer Hinsicht. Der Legat entscheidet weder ganz 
allein kraft seiner Legationsvollmacht (wenn er sich auch auf seinen 
generellen Auftrag beruft, den Acker des Herrn von den Dornen der 
Irrtümer und Haeresien zu reinigen), noch bedient er sich einer Synode 
als Instrument. Er benutzt vielmehr das lokale Sondergremium der 
Pariser Diözese aus Prälat, Kanzler und Magistern, dessen Vorsitz er 
selbstverständlidi übernimmt. Die Betonung des Konsenses des Orts- 
bischofs geschah wohl nicht ohne Rücksicht auf die Adressaten, denen 
jede Einrede von vorneherein verlegt werden sollte. Eine Einschaltung 
der Kurie vorher oder nachher ist nicht bezeugt. 

Daß das Sondergremium als Pariser lokale Instanz den kasuellen Ein- 
griff des päpstlichen Legaten überlebte, werden noch die Verfahren des 
Bischofs Stephan Tempier beweisen, auch wenn es in der nächst folgen- 
den Phase der Entwicl<lung kaum in die Geschehnisse eingreifen wird. 

Das Jahrzehnt zwischen 1250 und 1260 an der Pariser Universität 
wird beherrscht von dem dramatischen Streit zwischen dem Weltklerus 
und den Bettelordenstheologeni3 um die korporative Selbständigkeit der 
Universitäti4 und um die angemessene Lebensform der Kirche7j. Daß in 
dem turbulenten Kampf auch mit der Waffe der Haeresieverdächtigung 

Vgl. Ibid. 206, Zeile 4 f. V. U. 

73 Vgl. dazu jcrzi vor allem die farbige, reich dokumentierte Darstellung von 
M.-M. Dufeil: Gv.illailme dc Saint-Amorsr (wie A. 61). 

74 Besonders aufschlußrcidi hier P. Michaud-Quantin: Le droit imiveriitaire dani 
le conflit Parisienne de  1212-1217. In: Stadia Gratiann 8 (1962) 577-599. 
-. 
a *  Dazu vgl. vor allem J. Ratzingei: Der Einfli~fl des Bettrlordcnrstrcitei auf die 

EntwicGlang der Lehre vom päpstlichen Univerralprimat. In: Theologie in Geschichte 
~ t n d  Gegenwart (Fcstschrifr M. Schmaus zum 60. Gcb.). Münchcn 1957. S. 697-724. 
Y. M. J. Congar: Arpcctr eccliiiologiqi~es de la qirrrelle entre mendiantr er i&cv.licis 
danr la reconde moitii d i ~  X I I P  iiJc1e et le debi't di' XZVe. In: AHDL a. 36 t. 28 
(1961) 35-151. Kürzer derselbe etwa in: L'Cglisc (wie A. 53) 248-252. 
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auf beiden Seiten gearbeitet wurde, versteht sich angesichts der ent- 
scheidenden Fragen, um die gestritten wurde, von selbst. Hier kann es 
nicht darum gehen, jede einzelne solcher Verdächtigungen aufzugreifen 
und zu prüfen, wir wollen nur die förmlichen Verfahren oder die als 
Teil eines f'ormlichen Verfahrens gedachten Aktionen etwas näher be- 
trachten. 

Schon vor Ausbruch des offenen Konflikts versuchten offenbar die en- 
ragierten Wortführer der Theologen aus dein Weltklerus die Grundlagen 
der Beichtpraxis der Bettelorden mittels eines Feststellungsverfahrens 
von der Universität Paris verurteilen zu lassen. Das Dokument, das uns 
über diese Aktion Aufschluß gibt76, ist aber in seinen Sachaussagen von 
zweideutiger Knappheit und legt s i d ~  - wohl absichtlich - in der 
eigentlichen Streitfrage nicht fest. Nur  soviel wird deutlich, daß der 
Kanzler Haimericus ,,ceterique sacre scripture Parisienses doctores" in 
einer gemeinsamen Sitzung am Jahresbeginn 1253 ein Votum verab- 
schieden, das eine bestimmte Meinung verwirft (,,reprobamus, erroneum 
reputamus") und eine andere als richtig akzeptiert, diesmal allerdings 
nicht in der Stilform einer „confessio", sondern nur als Feststellung der 
übereinstimmenden Uberzeugung der theologisd~en Fachleute („diximus 
et dicimus in hoc unanimiter consencientes"). Die Autorität der Theolo- 
gen hatte offenbar inzwischen soweit zugenommen, daß man die pneu- 
matische Emphase einer Bekenntnisformulierung unterließ7'. Kanzler 
und Magister verwerfen einen Irrtum, sie verurteilen keinen Irrenden; 
vielleicht war es deshalb überflüssig, da8 der Bischof sich an ihrer Ver- 
sammlung beteiligte. So könnte man die Aktion ganz nahe mit jenem von 
Doucet für 1241 postulierten ,,act magistral" in Analogie setzen. Die 
vorsichtige Entscheidung jedoch bradite in ihrer Uneutschiedenheit keine 
Losung des Streites; ja, sie konnte den ausbrechenden Konflikt nicht ein- 
mal beeinflussen. Auf diesen Akt wird man folgerichtig während des 
Konfliktes nicht mehr zurückkommen. 

Die Theologen des Weltklerus erblickten eine Chance, ihren Kampf 
gegen die Ordenstheologen für die Kurie verständlich zu machen, als 
ihnen im Laufe des Jahres 1254 eine Schrift des Franziskaners Gerardino 
de Borgo San Doni~ino in die Hände fällt, das Evangelium aeternurn, in 
dem der Autor nach einem eigenen ,,liber introductorius" drei Haupt- 

'$ CUP I, 243-241, nr. 216; vgl. dazu M.-M. Dufeil: Gxillairrnc. C. 92 f. -- 
, C  Ober dar Verfahren berichiei Annibaldo Annibaldi in seinem Ccntenzenkornmen- 

iar (um 1260) im IV. Buch: ,,Seme1 requisiti magistri Parisicnres iam in rheologia 
quam in decietin (!) in lioc consenserunt er scripro editum fuir, cui ornncs praedicti 
magistri apporuerunt sigilla sua, uno esccpio, qui tarnen ienoii liiterae non coniradixit, 
sed sigillum suum apponcre noluit." (Hier zit. nach J. Quktif - J. Echard: Scriptores 
O ~ d i n i s  Prardicatorirm rccenriti. I .  Paris 1719 [Neudruck New York 19601. C. 109 
a-L). Zu Annibaldo vgl. etwa A. L. Redigonda in: Dizionario Giograjico dcgli Italiani 
3 (Roma 1961) 342 a-344 b. - Für ein ähnliches Dokument vgl. unten A. 165. 
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schriften des 1202 verstorbenen Calabreser Abtes Joachim von Fiore noch 
einmal veröffentli~hte~~. Das eigentlich Anstößige war, daß der Fran- 
ziskaner die exegetisch-spekulativen Geschichtsdeutungen Joachims in 
radikaler Zuspitzung zu einer Ortsbestimmung seiner Gegenwart um- 
gedeutet hatte und für die nächste Zukunft den Anbruch der Geistkirche 
erwartete, die die Amtskirche, die Kirche des Neuen Testamentes, ab- 
lösen würde. Mit der Kirche würde auch das Neue Testament selbst ab- 
gelöst vom ,,evangelium aeternum", und als dieses „evangelium aeter- 
num" der kommenden Epoche stellt Gerardino drei Schriften des Joa- 
chim vor. Wilhelm von Saint-Amour und seine F r e ~ n d e ' ~  haben sich 
offenbar an die Arbeit gemacht, sobald sie den Traktat in Händen hatte. 

Sie forn~ulieren eine Liste von 31 Irrtümernso, die sie teils im Introduc- 
torius des Gerardino, teils in der Concoudia, der von Gerardino als erster 
Teil des Evangelium aeternum aufgefaßten Schrift Joachims, gefunden 
haben. Da Joachims Schrift überliefert ist, iäßt sich die Methode der 
Exzerpierung gut verfolgen. Auch hier herrscht die thetische Zusammen- 
fassung vor. Im wesentlichen lassen sich drei Hauptformen unterschei- 
densl. Einmal gibt es Sätze, die wie wörtliche Zitate erscheinen, von 
denen sich aber kein einziger als wörtlich identisch mit der Bezugstelle 
nachweisen läßt; vielmehr verschärfen die Exzerptoren den Sinn und 
spitzen die Tendenz der Aussage aufs Haeretische zu. Zweitens gibt es 
kurze wörtliche Zitate aus dem Joachim-Text, durch eine erläuternde 
Bemerkung wird aber auf geiährliche oder baeretische Konsequenzen 
aus diesem Zitat aufmerksam gemacht. Drittens finden sich Zusammen- 
fassungen längerer Ausführungen Joachims zu knappen Thesen, die 
natürlich auch den Beweisgang zumindest pointieren. 

So sehr aber diese polemische Liste dem Gebräuchlichen entsprochen 
haben mag, die im herkömmlichen Verfahren angelegte Fortsetzung der 
Prozedur, die Versammlung von Kanzler und Magistern und schließlich 

p~ 

Dazu vgl. vor allem H. Grundmann: Stzdien iiGer Joacbim von Fiore. ('1927) 
Neudruck Darmsradt 1967. C. 15 f. - E. Benz: Ecclesia rpiiiti~alir. Kirchenidee irnd 
G~rchichtrtheologie der franziskaniichen Reformation. ('1934) Neudruck Darmstadr 
1969. Bes. C. 244-255. - J. Moorman: A His to~y  of the Franciica,~ Order. Oxford 
1968. S .  125 1. - M. Reeves: Prophetiim in  the Later Middle Agei. Osford 1969. 
C. 59-70, 187-189. - M.-M. Dufeil: Gu.illai,me. C. 126 f., 172 f. - B. Tocpfer: Das 
kommende Reich des Friedens. Zici Entwickiirng chiliartird2er Zzckr~nftshoffnirngcn im  
Hoc!~mittelalte~. (Forschungen zur mal. Gcrdiichte. 11) C. 126-131. 

i9 M.-14. Dufcil, C. 127, schreibt Wilhelm die Abfassung allein zu. Die Mitwirkung 
Wilhclms ist gewiß höchst plausibel, seine alleinige Verfasserschaft dürfte dagcgen nicht 
erweislich sein. 

80 Bcsit Edition bei E. Benz: Joechimrtudien ZZ. Die Exzerpträtze der Pariser 
Professoren ai~r dem ,Evangdii.m aeterni~m'. In: Zeitschrift fiil- Kirchengeschichte I 1  
(1932) 415-455 (Tcrt 415-426). Früher CUP I, 272-276, nr. 243. 

6' Vgl. E.Bcnz: Joachimitv.dien IZ, 441 f. Vgl. auch bereits H.Denif1e: Das 
,,Euagelirrm acternum" i ~ n d  die Commiiiion zir Anagni. In: ALKG 1 (1885) 49-142, 
hier 70-58. 
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vielleicht die Verurteilung durch Bischof, Kanzler und Magister, war den 
Ankiagern versperrt, da ja gerade die Zugehörigkeit der Mendikanten 
zur ,,societasM der Magister strittig war. Der Bischofs' wagte es jedenfalls 
nicht, auf die gewohnte Weise zu prozedieren, und schickte das inkrimi- 
nierte Buch8< vielleicht zusammen mit den Pariser ExzerptenS1, an den 
Papst zur Oberprüfung. Da Innozenz IV. aber am 7. Dezember 1254 
starb, ohne weitere Veranlassungen treffen zu können35 blieb es die Auf- 
gabe seines am 12.Dezember 1254 gewählten Nachfolgers Alrxander 
IV., die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Alexander, vor seiner Wahl 
Kardinalprotekror des Franziskanerordensse, hat sich im Pariser Mendi- 
kantenstreit ganz anders orientiert als sein Vorgänger, aber in dieser 
Frage ließ er eine genaue Untersuchung vornehmen. Er  übertrug sie einer 
Kommission von drei Kardinälen: Odo von Chateauroux, dem Domini- 
kaner, früheren Theologiemagister in Paris und berühmten Exegeten 
Hugo von Saint Chersi und Stefan von Vancsass. D a  diese Kommission 
sich offenbar zu besonderer Sorgfalt verpflichtet wußte, begnügte sie sich 
nicht damit, die ihr nachweisbar vorliegenden Exzerpte der Pariser 
Professoren zu benutzens" sondern machte sich die Mühe, die inkrimi- 
nierte Schrift selbst durchzuarbeiten. Zuerst untersuchte sie Gerardinos 
Introd~ctorius. Man notierte irrige Anscliauungen, und schrieb dazu aus- 

8? Rainald von Corbcil, 1250-1268. VI. 6. 
S3 Vgl. CUP I, 297, nr. 257 und das Protokoll von Anagni, ed. H.Denifle (wie 

A. SI), 99-142, hier 99. 
M.-M.Dufei1 läßt (C. 124 1.) Wilhelm selbst die Exzerpte überbringen (dagegen 

vgl. S. 172), aber das hat nur chronikalisdie Zeugnisse für sich, vgl. schon H.  Denifle: 
Dar ,,Evangcliam aeternibm", 87. 

M.-M. Dufeil Iäßt (S. 172) die Kommission bcrcitr -<.On Innozcnz IV. berufen 
sein. Zu dicser Vermutung besteht kein Anlaß. Im Protokcll von Anagni (C. 99 
Denifle) muß ,,eadem" nicht Perronenglcichheit implizieren, da es auf insritutionclle 
Idenritäi abstellt. Auch das Vcrurtcilungsdekret (wie unten A. 93) gibt keinen Anhaltr- 
punkt Tür einc solche Vermutung. Die Zusammcnscizung der Kommission spricht aber 
sehr heftig gegen sie. 

8' 2. B. Philipp von Perugia: Epistola de cardinalibi~r protrctorib>rs (entst. ca. 
l305), ed. 0. Holder-Eggcr in: MGH CS XXXII, 682. Vg1. dazu W. R. Thomson: The 
Earliest Cardinal Protectori of the Francircan Order. A Stirdy i n  Adminirtrative 
H i r to~y ,  1210-1261. In: Stitdici i n  Medicval and Renaissance Hiitory 9 (1972) 
17-SO, hier 52-63. 

ZU H U ~ O  von Saint Cher (Magister in Paris 1230-1235, Kardinal 1244, i 1263) 
vg1. z. B. B. Smalley: The Stildy of the Bible in the Middle Agcr. Oxford ?1956. 
S. 264-335, bcs. 269-275, 279. Eine guie biobibliogiaphirche Ubcisicht gibt A. Para- 
vicini Baglinni: Cardinali d i  crrria (wie A. 63) C. 256-265. 429 Sermones von ihnf 
vcrzeidinct J. B. Schncpcr: Repcrtorii~m (wie A. 64) 11, 753-785. 

Zu ihm vgl. wiederum her. A. Paravicini Bagliani, S. 349-352. Sicfan war 
später (1263) Kardinalprotcktor der Franziskaner, vgl. Philipp von Perugia: Epirtola 
(wie A. 86) 682. Da Alcxandet IV. zunächst nach scincr Wahl keinen Kardinalprotek- 
tor bestellen wollte (MGH CS XXXII, 681, 10 ff.) hat cr vielleichi Stefan V. Vancsa 
seiner franziskanirdien Interessen aewn  in die Kommission .,ecdii&t? 

Vgl. E. Bcnz: Joachimst;tdien I I ,  C. 453 f. mit A. 29. 
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führliche wörtliche Zitate nieder mit genauer Fundstellego. „Diese Irr- 
tümer und Unsinnigkeiten haben wir in diesem Buch gefunden, und weil 
das ganze Buch mit solchen und ähnlichen Aussagen übersät ist, wollten 
wir nichts weiter niederschreiben, zumal wir glauben, daß dies für ein 
Urteil über das Buch ausreicht". Am 8. Juli 1255 kam die Kommission 
dann noch einmal zusammeng1. Vor ihr erschien der Biscliof von Akkon 
Florentius mit einem - vielleicht im Auftrag der Kardinäle - angefer- 
tigten Gutachten: „proponens quedam verba de libris Joachim extracta, 
suspecta sibi, ut dicebat". Diese Ausarbeitung ist uns als Teil des Proto- 
kolls erhaltens2. Sie geht in 5 Themenkomplexen vor und zieht in syste- 
matisclier Anordung eine Fülle von wörtlichen und exakt lokalisierten 
Zitaten aus Joachims Schriften an. Die Kardinäle ließen zwei Helfer in 
den ,,originaliaW des Joachim von Fiore nachschlagen, ob die Zitate, die 
der Schreiber des Bischofs von Akkon verlas, auch in ihnen enthalten 
waren. Ohne Zweifel war das Ergebnis der Oberprüfung positiv, da 
noch heute die Exaktheit der Zitation feststellbar bleibt. Die Kommission 
konnte das Ergebnis ihrer Mühen an den Papst weiterreichen. 

Alexander IV. hat die Verurteilung der Schrift mit einem Mandat 
vom 23. Oktober 1235 vorgenommeng3. Dem Bischof von Paris wird 
mitgeteilt, der Papst sei mit den Kardinälen, also ogenbar in einem 
Konsistorium, zum Schluß gekommen, der von der Kardinalskommission 
sorgfältig geprüfte Intvodicctorius sei zu vernichten. Das Urteil wird 
offenbar auch auf die Exzerptsätze der Pariser Professoren ausgedehnt. 
Beide, der ,,Introductorius", wie ironischerweise diese seine erste An- 
klageschriftg3 sollten vom Bischof unter Exkommunikationsdrohung 
eingezogen und beseitigt werden. Ein Mandat, das 10 Tage später an 
denselben Adressaten ergeht, fordert den Bisc!~of dann auf, ,,so überlegt, 
so vorsichtig und so umsiditig" vorzugeheng" dda der Ruf der Franzis- 
kaner keinen Schaden nähme. Der Bischof verschob zunächst den Vollzug 

" Der Text des Protokolls ed. H. Denifle (wie A. 83); über die 1. Sitzung berichtet 
S. 99-102; das folgende Zitat S. 102: „Istos eriores er fatuitates invenimus in ist0 
iibro, et quia totus liber istis et consimilibus respersus est, ideo noiuimus plura 
scribcre, quia crcdimur ista sufficere ad cognosccndum dc libro." 
" Die Kommission zagte diesmal in etwas veränderter Besetzung, da sich Stefan 

von Vancsa hatte entschuldigen lassen, seinen Kollegen aber Vollmacht zum Abschluß 
der Untcisuchungen erteilt hatte. Diese zogen zu ihrer Unterstützung zwei Mendikan- 
ten bei. Vgl. das Protokoll (C. 102 Dcnifle), dort auch das folgende Zitat. 
" Protokoll (S.102-142 Denifle). Ober Florentiur vgl. etwa H.Denifle (wie 

A. 81) 89 f. 
93 CUP I, 297, ni. 237. 

Die Verurteilung crfolgte allerdings nicht unzwcidcutig. Vielleicht erliläärc cs 
sich auch daher, daß die späteren Guiachier im Olivi-Prozeß weiterhin die Exzerpt- 
sätze, und nicht das .,offizielle" Protokoll der Kommission von Anagni zitieren, vgl. 
E. Benz: ]oachimiti<dien 11. S. 429 f. 

*S CUP I, 298, nr. 258: ,sic prudentcr, sic caute, sic providc". 
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des Urteils. Anfang Mai 1256 wiederholte der Papst den Auftrag" mit 
noch genaueren Anweisungen, wie jeder Skandal zu vermeiden sei. 

Der Papst hat also die Zensur des Buches in einer globalen Verdam- 
mung vorgenommen, ähnlich wie Innozenz 11. es gegen Abaelard nach 
Sens getan hatte, oder wie Honorius 111. das Buch , , ~ I E Q ~  q6oew;" 
verurteilt hat. Die Irrtumsliste selbst, die seinem Urteil zu Grunde lag, 
teilt er nicht mit". Die Schriften des Joachim dagegen, an denen die 
Kommission auch eine Menge von Ausstellungen gemacht hatte, hat d e r  
Papst völlig unzensiert gelassen. 

Die Verurteilung des Buches hatte das Problem nicht gelöst, wie mit 
dem Autor zu verfahren war. Aber man fand geräuschlosere Wege, als 
daß der Papst selber hätte Gerardino belangen oder den Bischof von 
Paris mit seiner Aburteilung beauftragen müssen. Der Franziskanerorden 
nahm sich seiner an. Gerardino wurde zuerst in seine italienische Heimat- 
provinz zurückbeordert und 1258 dann, zusammen mit einem Geiährten, 
ZU dauerndem Kerker verurteilt. Achtzehn Jahre lang sollte er dort noch 
leben". 

Durdi allgemeine disziplinäre Maßnahmen versuchten die Bettelorden, 
für die Zukunft ähnlichen Anstoß zu vermeiden. Die Franziskaner be- 
stimmten, hinfort solle keine Bruder irgendetwas publizieren, ohne die 
Billigung des Provinzialkapitels einzuholen". Damit haben sie auf den 
Skandal offenbar ähnlich reagiert wie die Dominikaner schon 1243 und 
1244. Auch die Dominikaner ergänzten ihre damaligen Bestimmungen 
auf ihrem Generalkapitel in Paris 1236 durch einen Zusatz, der jede 

" CUP I, 315 f., nr. 277. 
" Abcr man wußte sie sich in Paris offenbar zu verschaffen: Alle Mss., in denen 

dar Protokoll dcr Kommission enthalten ist, sind Pariser Provenienz (vgl. Dcnifle, 
Das Eoangeliirm, 97 f.). Der Introdirctorizs der Gerardino ist verlorengegangen; da- 
gegen besitzen wir wahrscheinlich in einem vcrstümmelren Ms. (Breslau A. 126) noch 
die Tesrfassung des eigentlichen Evangeliam ncternv.m des Gerardino, vgl. B. Töpfer: 
Eine Handruirift des ,,Evangeliirm aetenzilm" der Gerardino von  Borgo San Do,inino. 
In: Zeitschrift firr Gcichicht:?trwisrcn~d~aft 8 (1960) 156-163. 

ns Vgl. dazu Angc!o von Clarcno: Nirtoria reytem tril>v.lationirm, cd. F.Ehrle in 
ALICG 2 (1886) S. 277 U. 283-284; cd. A. Ghinato (Sussidi e resti per la giovenrii 
francescana. 10) Roma 1958159. C. 115 f.  U. 124-126. - Salimbcne dc Adam: 
Crotiicn, cd. 0. Iiolder-Eggci in: MGH SC XXXII, 237 f., 455 f. 
" S~alimbene dc Adam, Cronica ( 5 4 6 2  Holder-Egger): .Occarione enim isrius 

Ghirardini ordinatum es[, ui de ceteio nullum novum scriprum extra ordinem publice- 
rur, nisi prius fuciir per minisirum ct diffinirorei in provinciali capiiulo approbarum." 
Diese Bestimmung ging in die crsten Generalkonstituiionen des Ordens (Narbonne 
1260) fast wörtlich ein, nur daß dort als zusätzlicher Prüfungsberechtigter der Gcneral- 
minister (1260 bekznnilich Bonaivnrura) erscheint; vgl. die lcrzte Edition durdi 
M. Bilil: Statnta gcnrralia ordinii.. . in: AFH 34 (1941) 73 (C. VI. 21), vgl. S. SO. 
Dazu R. B. Brooke: Early Franciscan Government. Eliar ro Bonaventure. (Cambridge 
Studics in Medieval Life and Thoughr. N. S. 7) Cambridge 1959. C. 230, 269, 295. 
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Publikation der Vorprüfung durch eine vom Generalmagister oder den 
Provinzialprioren eingesetzte Kommission unterwarflaO. 

Hatte der Papst dadurch, daß er dem Pariser Bischof auftrug, jedes 
öffentliche Aufsehen bei der Exekution seiner Entscheidung zu vermei- 
den, verhindert, daß die Theologen aus dem Weltklerus ihren Triumph 
allzu spektakulär auskosten konnten, so bot sich den Mendikanten im 
Verlaufe des nächsten Jahres schon überdies Gelegenheit, die Waffe, die 
gegen einen der Ihren gebraucht worden war, nun gegen Wilhelm von 
Saint-Amour selbst zu kehren. Es entspricht der inneren Logik des 
Kampfes, daß Wilhelm sidi nicht nur daran machte, seine Grundauffas- 
sung in einer eigenen Streitschrift De periculis novissimorwm temporum 
zusammenzufassenl"~, sondern auch unermüdlich in Predigten und Stel- 
lungnahmen seine Thesen vor einem größeren Publikum vertrat. Die 
Mendikanten gingen schließlich nach mancherlei polemisch-publizistischem 
Sch1a;abtausch zum disziplinären Gegenangriff über1"?. Die Dominika- 
ner veranlaßcen den Icönig von Frankreich, durdi zwei seiner ,,clericim 
Wilhelms Traktat an die Kurie zur Uberprüfung zu sendeii"'3. Dieser 
Umweg ist bezeichnend. Der Bischof, der sich schon bei der Durchfih- 
rung des Urteils gegen den „Introductorius" des Gerardino vorsichtiger 
Zurückhaltung befleißigt hatte, war offensichtlich für ein solches Vor- 
gehen nicht zu gewinnen. Der ungewöhnliche ,,DienstwegN der Anklage 
ist denn auch vereinzelt geblieben. Allerdings verzichten die Mendikanten 
nicht auf die Einschaltung der lokalen kirchlichen Lehraufsicht. Im 
Februar wird Wilhelm nadi einer öffentlichen Predigt in Macon vor dem 
dortigen Bischof von den Dominikanern verklagt'"4, kann sich aber 

'0° (Ed. B. M. Reichert in MOPH 3, 78, 1. 16-19): .... null2 scripta facta vel 
compilata a nostris fratribus. aliquatenus publicentui. nisi priur per fiatres peritos qui- 
bus magistcr. vel prio: provincialis commiscrit, dilijenter fueiinr exarninata." - Gcson- 
dcri zu untersuchen wäre der Einfluß, den salche disziplinäic Foljeiunpen auf die Schu- 
lenbildung des späten 13. und crst recht der 14. Jhds., und damit letztlich auf die 
Verknöcheruiig der Spätcholastik irn 15. Jh. gcliabt haben. 

lol Vielleicht aufgrund cincr Aufforderung durch die Prälaten eincr Synode der 
ICirchen~rovinz Scnr in Paris (1256. 111. 1). wic er icdenfalls selbsi in seinen Artici~li 
berichte; (ed. E. Faral [wie A. 1041, 359f., 9 VI), vgl. dazu jetzr M.-M. Dufcil: 
Gzillaamc. C. 203 ff., ber. 206 ff. 

' 0 2  Uber die literarische Polemik. die - wie vor der Svnodc von Scns im 12. ih. 
- bcide Seiten führten, vgl. bes. Y. M. J. Congsi: La qserellc (wie A. 75), 44-46, 
53-87, 88-114. Außcrdem crwa M.-M. Dufeil: Gzcillazrme, passim. Einzelne Auiorcn 
beliandeln z.B. neuerdings Ch. Zudrcrmann: Aqrdina's Conception of the Papal 
Priinaq in Ecclciiartical Government. In:  AHDL a. 48 t. 40 (1973) 97-134. - 
D. L. Douic: Si. Bonaventitre's Part in thr Conflict between Secv.lars end Mendicanti i n  
Pz'arir. In: S. Bonaventzra 1274-1974. Volumen cornmcmorzrivum (. . .I cura er studio , , 
CommissionisInternationalisBonav~nt~~rian.II.Giottafrcrata(Roma)1973,S.5S5-612. 

lo3 CUP I, 324-326, nr. 282. VgI. M.-M. Dufeil, C. 214. 
'04 Die Datierune bei E. Faral (Ler ,,Rcrponiioner" de Gzillairme de Saint-Amoxr. 

In: AHDL a.25li6 t. 18, 1950j51, 337-394, hier 369 1.): 1255. X-1256. 11; 
M.-M. Dufcil datiert (C. 201) auf 1256 11. 
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„coram eod,em episcopo et coram clero et populo ipsius civitatis" reini- 
gen, indem er auf alle Anklagesätze"'%u antworten weiß. 

Aus seinen Predigten in Paris stellen die Dominikaner noch im gleichen 
Jahr wiederum eine Liste von 24 Irrtümern zusammen, die sie erneut 
dem König zur Weiterleitung nach Rom übermitteln'Q6. Als der Erz- 
bischof von Tours in einer feierlichen Predigt vor dem König und vor 
dem Bischof von Paris, wohl auf diese Liste gestützt, ausführlich die 
Auffassungen Wilhelms zu widerlegen beginnt, da entschließt sich dieser 
zu einem Schritt, der die Mitte hält zwischen privatem Protest und der 
Applikation der uns schon bekannten Magisterversammlung als Lehr- 
zuchtinstanz. Am nächsten Sonntag bei seinem Entlastungsversuch im 
Atrium der Inuozenzkirche brachte er zwei befreundete Magister der 
theologischen Fakultät mit und betonte ausdrücklich, daß alle anderen 
Theologen der Universität (die Magister aus den Bettelorden natürlich 
ausgenommen) nur zufällig außerhalb der Stadt weilten1". Er  ließ sich 
eine große Menge von Büchern dorthin schaffen und erklärte öffentlich, 
daß er sich anheischig mache, mit ihrer Hilfe die Wahrheit seiner Posi- 
tion zu beweisen. Mit einer ironischen Wendung habe er das, wie ihm 
später seine Gegner vorhalten werden, ausdrücklich polemisch unter- 
strichen. Er soll erklärt haben: er habe dem Volk die Wahrheit gesagt 
und wolle sie auch künftig sagen, „sed non poterat eam confirmare per 
mitras, anulos et croceas, nec adducere archiepiscopos et episcopos", da- 
rum sei er auf Argumente, und somit auf Bücher angewiesen. Nach seiner 
Rede aber habe er die Irrtumsliste seiner Gegner verlesen lassen und ihr 
Punkt für Punkt geantwortet. Da niemand widersprach und auch die 
theologischen Magister sich mit ihm einer Meinung erklärten, mußte er 
die bereitgehaltenen Büdier aber gar nicht öffnen. 

Man kann diesen Schritt des Theologen nur als eine taktische Meister- 
leistung bezeichnen. Er hatte, obwohl die herkömmlichen Instanzen 
arbeitsunfähig waren, den Schein einer „de-factoS-Entscheidung des 
Pariser Kollegiums induziert. Eine Pariser Synode der Bischöfe der 
Kirchenprovinzen Sens und Reims, die gleichzeitig in Paris tagte, wagte 
es jedenfalls nicht, von sich aus über die Streitfragen zu entscheiden'Q8, 
obwohl sie vom dominikanischen Generalmagister I-Iumbert von 

- 

Diese ursprünglichen Anklagesätze sind wohl im wesentlichen identisch mit 
art. 1-13 der Articuii (wie ich sie nadi M.-M. Dufeil, S. 335 A. 28, nenne), vgl. 
C. 340-345 Faral (wie A. 104). 

'OS Art. 39 (C. 354 Faral), vgl. E. Faral C. 391. 
'Oi Ibid. art. 39-42 (S. 553-355 Faral), vgl. E. Faral, C. 372 f., 382. 
'08 Artic:<ii V. A (S. 356 Paral.) Vgl. E. Faral, C. 373, U. M.-M. Dufeil: Gv.iilarrme. 

C. 250 f. - Nur weil Wilhclm darauf bestand, die erfolglosen Verhandlungen schrift- 
lich zu fixieren, wird ihm ein Inrtrurnent aurgefcrtigt und mit den Siegeln von 12 
anwesenden Bischöfen beglaubigt: CUP I, 329f., nr. 257 (Hier auch die Zitate der 
Argumente beidcr Seiten). 
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Romansiog dazu gedrängt wurde: ob dabei nun, wie wahrscheinlich, aber 
nicht erweislich ist, die Irrtuinsliste in 24 Punkten eine Rolle spielte, 
oder nicht, die Synode sclilug heiden Parteien nach ihrer Anhörung vor, 
die Sache auf einer gesondert dafür angesetzten Synode unter Beiziehung 
juristischer und theologischer Experten auch aus benachbarten Kirchen- 
kreisen zu beraten, daniit gegebenenfalls der Geltungsbereich eines Kon- 
zilsbeschlusses erweitert werde. Während Wilhelm „gern" auf diesen 
Vorschlag einging, wollte sich Humbert von Romans für die Dominika- 
ner an solchen Synodalbescheid nicht von vorneherein binden lassen. 
Solch ein Beschluß habe reclitlich nur in der Provinz Sens unmittelbare 
Geltung, und andere Provinzen brauchten sich niclit unbedingt an diese 
Entscheidung zu halten. Der Dominikanerorden aber, dem ja die Irrtü- 
mer am meisten schadeten, sei „Per omnia regna . . . diffusus". 

An dieser gescheiterten Vermittlungsaktion ist bemerkenswert, daß 
auf keiner der drei beteiligten Seiten vom Papst als einer möglichen 
Instanz auch nur die Rede ist. Weder die Bischöfe, noch auch, was be- 
sonders verwundern muß, die Dominikaner bringen die Alternative einer 
päpstlichen Lehrentscheidung zur Sprache, obwohl doch die Mendikan- 
ten die römische Kurie über den französischen König schon eingeschaltet 
wissen konnten, und ihr kurz nach diesen Verhandlungen auch die Irr- 
tumslisten gegen Wilhelm von Saint-Amour auf demselbeii Wege zuge- 
leitet haben. War es auf der Synode nicht opportun, die Einschaltung der 
Kurie zu ventilieren? 

Darüberhinaus aber zeigt sich hier erneut eine tiefe Kluft zwischen 
den ekklesiologischen Vorstellungen der Mendikanten und denen der 
Theologen des Weltlilerus. Wilhelm hatte auch schon gegen die strikte 
päpstliche Aufforderung, die mendikantischen Professoren in die „socie- 
ras" der Magister wieder aufzunehmen, an ein Konzil appelliertn0. Seine 
Vorstellungen von den Kompetenzen des römischen Bischofs gingen viel 
weniger weit, als die seiner Gegner, und er wußte sich Alexander IV. 
gegenüber ohne Zweifel im Recht, auch wenn er historisch schließlich 
seine Sache nicht siegreich durchstehen konnte. 

Daß all diese Konzilspläne sich nicht realisieren ließen, machte aber 
den Papst, der bei aller Bemühung um eine arbiträre Distanz spätestens 
seit seiner endgültigen organisatorischen Entscheidung in der Auseinan- 

'OQVgl. bes. F. Heinikc: Hanzbert von Romani. (Historische Studien. 222). Bcrlin 
1933. (S. 53-77 über seinc Täti~lieii  als Magister des Ordens). - W. A. Hinnebusch: 
Tbe History o/ tbc Dominican Order. 11. New York 1973. S. 288-294, 326-328. - 3 
Sermones verzeichnet J. B. Schneyer: Reperto~i~im (wie A. 64) I1 (1970), 818 f. - Die 
Bedcutunc seines Predigrhandbuches verfolgt A.Murray: Religion Among rhe Poor 
in 13Ih Centa~y France. 713e 7estimony o/ Hambcrt of Romans. In: Tradirio 30 
(1974) 283-324. 

"O Vgl. Articiiii, arr. 37, ar:. 42 und icsp. 37 (C. 353, 355 Faral). Dazu E. Faral, 
C. 379. 



78 J ü r g c n  M i e t h k e  

dersetzung an der Pariser Universität"' Partei war, zur letzten verblei- 
benden Instanz, von der eine autoritative Lösung dei Streitfrag: noch zu 
erwarten war. Genaue Unterlagen über das Verfahren sind niclt über- 
liefert. Nur so viel ist deutlich"2. Der Papst beauftragte wiederum eine 
Kardinalskommission mit der Prüfung des ihm übersandten Traktats. 
Auch diesmal gehörten dieser Kommission wieder Odo von Chateauroux 
und Hugo von Saint Cher an"$. Diese Kommission hat das Buch sorg- 
fältig gelesen, reiflich und streng geprüft und dem Papst darüber einen 
vollständigen Bericht erstattet, also offensichtlich die schon im Falle des 
Evangelium aeteunum befolgte Prozedur wiederholt. Wieder ist der An- 
geklagte selbst bei der Untersumung nicht zugegen, es wird allein aus 
den Akten entschieden. Wiederum nimmt der Papst in sein Verurtei- 
lungsdekret die von der Kommission erhobenen Irrtümer nicht im einzel- 
nen auf, sondern begnügt sich mit einem sehr summarischen Hinweis auf 
ihre Grobgliederung, so daß wir nicht beurteilen können, wieweit die 
lebhafte publizistische Kontroverse von Paris her auf die Kommission 
eingewirkt hat"4. 

Die chronilialischen Nachrichten geben phantastische und teilweise 
allein durch das feststellbare Itinerar der betroffenen Theolo, wen aus- 
geschlossene Kombinationen: so sollen Thomas von Aquin ebenso wie 
Bonaventura für die Position ihres Ordens gestritten haben. Einzig und 
allein Albertus Magnus kann mit einiger Wahrscheinlichkeit beanspru- 
chen, an dem Verfahren in Anagni wirklich beteiligt gewesen zu seinl15, 
wenn auch die näheren Umstände seines Auftrittes nicht sicher rekon- 
struierbar sind. Vor der aus Akten arbeitenden Kommission hat er seine 

"' Qiinri lignirm vitrc (1255. IV. 14) in: CUP I, 279-285, nr. 247. An diesem 
Spruch hat Alerander IV. stets als scincm letzten Wort in der organiratoris&cn 
Streifrage festpehaltcn. 

Diese Aussasen lassen sich aus dcr Narratio dcr Verurteilunosdekreis (CUP I. - " 
331-333, nr. 2SS) entnehmen. Vgl. auch die gleich!autcnden Angabcn im Schreiben an 
den König von Frankreich (CUP I, 337 f.; iir. 291, odcr CUP I, 353, nr. 305). 

'I3 Außerdem sehöncn zur Kommission noch der Zisterzienserkardinal enolischer 
Herkunft ~ohanncs von Tolcdo, der zusammen mit Hugo voii Saint Cher bcreyts den 
Zisterzicnscr \Vilhclm von AumUne vor der Erteilung dcr theologischen .licentiaW 
durch dcn Papst geprüfi hatte (vgl CUP 1, 302 f., nr. 265; dazu P. Michaud-Quantiii: 
Gl<y de l'Ai~mdne, prrmic~ maitre cistercien de l'Univcriit6 de Parir. In: Analectn 
S. Ordinir Ciitercienrii 15, 1959, 194-219) und Johanncs Gaetano Orsini, der spätere 
Kardinalprotekror dcr Franziskaner (1263-1279), der damals besonders gute Bezie- 
hungen zum französischen König haire und spätci als Nicolaus 111. (von 1277. IX. 
25 bis 12SO. VIII. 22) Papst sein soll:c. Vgl. auch A. Paiavicini Bagliani: Cardinali 
(wie A. 63) ,  C. 228-241 (zu Johannes von Tolcdo) U. S. 314-323 (zu Johanner 
Gacrano Oriini). 
"' Vgl. aber die Listc der Irrtümer in den Christian von Beauvais betreffenden 

Urkunden (wie unten A. 119 f.). 
'" Vgl. M.-M. Dufeil, S. 261 mir 251 A. 229 ff. 
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Disputation jedenfalls kaum gehalten, und eine späte Quelle, die darin 
aber den Usancen des 14. Jhds. folgen könnte, berichtet denn auch aus- 
drücklich von einem Konsistoriumfi6, bezieht sich also entweder auf die 
Einsetzung der Kommission oder auf die Sitzung, in der diese ihren Be- 
richt vorlegte. 

Die Prozedur im Ganzen ist dennoch einigermaßen klar. Der Papst 
setzx, vielleicht bereits in einem Konsistoriun~, die Kardinalskommission 
ein, die dann eine schriftliche Relation anfertigt. Wiederum in einem 
Konsistorium wird daraufhin das Urteil gefunden. Hier lautet es durch- 
aus analog wie im Falle des Gerardino. Der Papst verdammt das Buch, 
diesmal „presente magna fidelium multitudine"l'7 und läßt es offenbar 
auch in Paris in Gegenwart des Königs öffentlich verbrennenn8. Von 
dem Autor oder den Autoren fallt zunächst kein Wort. 

Am 5. Oktober 1256 hatte Alesander seinen Spruch gefallt. Wenig 
später müssen sowohl Wilhelm von Saint-Amour, als auch die Prozeß- 
prokuratoren der Pariser Magister aus dem Weltklerus, Odo von Douai 
und Christian von Beauvais, in Anagni eingetroffen sein. Der Papst 
benutzt dieses Zusammentreffen, um sie zur Unterwerfung zu zwingen. 

Zunächst lenken die Prokuratoren der Magister ein. Offenbar war mit 
der Durchführung der prozessualen Schritte dieselbe Kardiualskommis- 
sion betraut, die sich schon fiir den Traktat DE periculis sachkundig ge- 

00 von macl~t hatte, jedenfalls aber sind es zwei ihrer Mitglieder, Hu, 
Saint Cher und Johannes Orsini, vor denen die heiden Prokuratoren an1 
18. Oktober zunächst einen körperlichen Eid zu leisten haben, den 
Urteilsspruch des Papstes gehorsam zu akzeptieren. Wenige Tage später, 
am 23. Oktober 1256, vollziehen sie dann vor denselben beiden Kardinä- 
len in Gegenwart zahlreicher Zeugen und eines Notars ihre Unterwer- 
fungng. Außer vier Auflagen, die die organisatorische Seite des Bettel- 
ordensstreites betreffen, beschwören sie auch in einem fünften Artikel, 
sich künftig in Predigten und öffentlichen Erklärungen von dem neulich 
durch den Papst verurteilten Traktat, d. h. von De periculis, zu distanzie- 
ren. Sie sollen dabei das Buch verwerfen (,,reprobente) und ausdrücklich 
fünf besonders aufgeführte Thesen vertreten, die der Schrift Wilhelms 
von Saint-Amour entgegengesetzt sind. Tatsächlich besitzen wir noch ein 

"G Heinridi ron Hcrford (t1370): Lilier dc reliia memornbiGori6ar iive Chronicon .. . 
(entsr.2. Hälfie des 14. Jhds.), ed A. Porrhast, Göttingcn 1559, C. 197 (zit. bei 
M.-M. Dufeil, C. 282 A. 231). 

"i Co die Worte Alexanders IV. in CUP I, 334,34 (nr. 289). 
"B Diesc vom Veifzhren gcccn das Evnngeliam aeternirm (vgl. oben A. 95 f.) merk- 

lich abweidicnde öffentlidic Verbrennung irr bezeugt bei Philipp von Perugia: Epirtola 
(wie A. 86) und irn Catalogirs generalium minirtrorirm 0.f.m. (Ardiciyp ebenfalls ca. 
1305), beide ed. 0.Holder-iger, in: MGH SC XXXII, 681, 19-21, bzw. 663, 5-8. 

CUP I, 338-340, nr. 293. 
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Instrument, in dem der Vollzug dieser Auflage durch Christian von 
Beauvais für den August 1257 in Paris bezeugt isti20. 

Ober den Prozeß Wilhelms haben wir kein vergleichbares Aktenstück, 
wenn wir auch sein weiteres Schicksal in eroben Zügen ermitteln kön- ? 
nen. Zunächst wurde er offenbar vor Kardinälen - wahrscheinlich wie- 
der derselben Kommission, die schon sein Buch untersucht hatte1?' - zu 
den gesammelten Irrtumslisten der Dominikaner verhört und wurde da- 
bei auch über die Synode von Paris und über seinen Anteil an der Ab- 
fassung des Traktats De periculis vernommen. Seine Antworten, die er 
selbst schriftlich fixierte, sind erhalteni2? :offenbar fuhr die ICommission 
in der schriftlidien Verfahrensform fort, die sie sclion früher geübt hatte. 
Zum Ergebnis des Verfahrens besitzen wir kein unmittelbares Doku- 
ment, aber sicher ist, daß auch Wilhelm einen Gehorsamseid leisten 
mußte, „de stando precise mandatis nostris", wie der Papst später be- 
ri~htet'~8. Es war \Vilhelm daraufhin verboten worden, jemals wieder 
das ,,regnum Francie" zu betreten, und strikt wird ihm jede Lehr- und 
Predigttätigkeit ohne ausdrückliche Sondererlaubnis des apostolischen 
Stuhls untersagt. Der Strafe für Häretiker verfiel er nicht. Für die ihm 
verbleibende Zeit lebt er zurückgezogen in dem Ort  seiner Herkunft, 
Saint-Ainour, am Fuße des französischen Jura, wo er am 13. September 
1272 stirbtlz*. 

Im Rahmen unserer Fragestellung müssen wir festhalten, daß sich 
während des Mendikantenstreites zum ersten Male seit dem 12. Jhd. 
wieder die römische Kurie unmittelbar in die Lehrstreitigkeiten an der 
Pariser Universität eingeschaltet hat. Das Verfahren, das angewandt 
wurde, zeigt sehr deutlich die Anpassung an die besondere historische 
Situation, und ist zugleich davon bestimmt, daß der doktrinäre Konflikt 
sich von dem institutionellen kaum trennen ließ. Der Papst, der seine 
Entscheidung im instutionellen Streit zwar mühsam, aber schließlich 
dodi vollständig zur Geltung bringen konnte, hat auch im Kampf der 
Doktrinen seine Kompetenz unmittelbar wahrgencnimen, die er in den 
vorangehenden Verfahren in dieser Weise noch nicht genutzt hatte. Im 
12. Jhd. hatte der Papst seine Entscheidung nicht ohne konziliare Vor- 
bereituna (wie in Sens) gefallt, nur beim Urteil über den Bischof Gilbert .? 
von Poitiers hatte er selbst im Konsistorium die Untersuchung geführt. 
Im 13. Jlid. hatte der Papst nur in dem Prozeß des Amalrich von Bena 

'so CUP I, 364-367, ni. 317. Die ursprüngliche Auflage, auch in der Universitäts- 
sradr Bologna den gleidicn Widerruf zu vollziehen, n2r  Christian erlassen worden, da 
dieser darauf veiwicsen konnte, da8 er des Italienischen nicht mächtig war. Einen laiei- 
nischen Widerruf hai  man offensichtlich nichr erwartet. 

'?' Bzw. einem Teil von ihr, analog zum Fall der Prokuratoren. 
'" Die Artlcsli. ed. E. Faral (wie A. 1041 340-361. nach 4 französischen Msc. 
'23 Vg1. CUP 1, 362, nr. 314; CUP I, 363, ni.'315. 
'14 Vgl. M.-M. Dufcil, S .  XX mir A. 4, und S. 331 mir 350 A. 326 



Papst, Ottsbischof und Universitär 81 

als Appellationsinstanz entschieden, sonst nur mittelbar durch seine 
Legaten eingegriffen, wobei es sich von selbst versteht, daß die Legaten 
in diesen Fällen wohl ihre Kompetenz vom apostolischen Stuhl ableire- 
ten, nicht aber Einzelinstrulitionen von dort erhielten. Jetzt hat die 
Kurie selbst zu befinden, und es verwundert nicht, da8 sie sich des in 
Paris gebräuchlichen Mittels der Untersuchung bedient: der Irrtumsliste. 
Der Or t  der Entsclieidung ist das Konsistorium, aber dieses Konsistorium 
ist nicht der Ort  der Untersuchung. Die I<ardinalskommission ist das 
eigentliche Neue und Zukunftsträchtige an den beiden Verfahren der 
Jahre 1255 und 1256. Unterstreichung verdient auch, daß die Irrtums- 
liste, zumindest im Prozeß gegen Gerardino, vielleicht gerade wegen der 
institutionelleii Trennung von Untersuchung und Urteilsspruch eine 
Fortentwicklung erfährt. Das wörtliche Zitat löst zum ersten Male 
nachweislich das thetische Exzerpt ab. 

Aber alle diese Phänomene bedeuten noch nicht, daß außerhalb der 
extremen Ausnahmesituation, die der Bettelordeiisstreit heraufgeführt 
hatte, sich dieses neue Verfahren bereits allen Beteiligten von selber 
aufdrängte. Die Verurteilungen im Paris der 70er Jahre sollten zeigen, 
daß davon lieine Rede sein kann. 

Kein äußeres Ereignis der Universitätsgeschiclite des Mittelalters hat 
so vielf'ältige Aufmerksaiilkeit verschiedenster Forscher auf sicli gezocen 

? 
wie die beiden Verurteilungen, die der Pariser Bischof Stephan Tempier 
1270 und 1277 aussprachl?j. Für unsere Frage, in welcher Weise sich 
das Kräftedreiedi aus Papst, Bischof und Universität in diesen Verfah- 
ren darstellt, geben uns die spärlichen Naclirichten weit weniger unmit- 
telbaren Aufsc6luß, als es wünschenwert wäre. Soviel aber ist immerhin 
deutlich, daß der Bischof von Paris, Stephan Tempier, der ebenfalls zu- 
vor Magister der Theologie, Kanoniker von Notre Dame und schließ- 
lich 1263 bis 1268 Kanzler gewesen wari2*, in beiden Fällen auf die her- 
kömmliche Pariser Prozedur zurückgegriffen hat. 

Am 10. Dezember 1270 hat er eine Liste von 13 meist averroistischen 
Irrtümern verurteilt. Die uns erhaltene A~fze ichnung '~~ spricht zwar 
nur von den „errores condeinpnati et excommunicati cum omnibus, qui 

r'<~ratt vielcr vp1. insbcs. P. Mandonner: Sigcr de Braiant et  l'awerroisrne latin a* 
XIIIe  iiiclc. Ze edition. 1-11. (Les philosophes Belgcr. 6,7) Louvain 1911 U. 1908. 
- Knappe Ubcrridit (mit neuerer Lit.) bci F. van Sreenberghen: La phiiorophie arr 

XIZI* iiicle. (Pliiloroplies m&di&vaux. 9) Louvain-Paris 1966. Bes. C. 377 f., 398 f., 
472-474, 483-488. - Eine ausgezeichnet doliumentierte Zusamrncnfarsung gibi 
T. Sdincidcr: Die Einheit des Menschen. (Bciiräpe zur Geschichte der Philosophie und 
Theolocie des Miitelalrcrs. PI'. F. 8). Münster 1973. S. 64-101. 

'?"inc monographisdie Unterslidiung über Tempier fehlt. Vpl. aber P. Gloricus in: 
Dictioznaire de tlifologic catholiqiic XV,l. (Paris 1946) Sp. 99-107. Für sein bischöf- 
licher Wirken vol. das Material in: Gallia Christiana VII. Paris 1744 iPI'eudrudc " 
Farnborough, Hants. 19701. Sp. 108-115. 

CUP I, 496 f., nr. 432. 



82 J ü r g e n  M i e t l i k e  

eos docuerint scienter vel asseruerint, a domino Stephano . . ." und er- 
wähnt eine Beteiligung der theologischen Magister mit keinem Wort. 
Trotzdem kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß das Urteil aii1aß- 
lich einer solchen Versammlung erging. Bekanntlich ist eine Anfrage 
überliefert, die der junge dominikanische Balikalar der Theologie Aegi- 
dius von Lessines an den gefeierten Theologen seines Ordens Albertus 
Magnus in Köln brieflich gerichtet hat12s. Hier legt Aegidius Albert 15 
Artikel vor, die, wie er ausdrüd<lich schreibt, „die Magister in Paris, die 
in der Philosophie die höchste Achtung genießen, im Unterricht auf- 
~te1len'~g". Die ersten 13 dieser Streitpunkte sind mit der Liste Tempiers 
wörtlich identisch. Ich gehe weiterhin davon aus, daß die Liste des 
Aegidius bezeugt, daß schon vor der Verurteilung eine „ceduiae in der 
literarischen Polemik zirkulierte'30, bevor sie vom Bischof - teilweise - 
sanktioniert wurde. Von einer irgendwie gearteten Beteiligung der rö- 
mischen Kurie allerdings hören wir nichts'31. 

Von einer wirklichen Beruhigung der Situation und der Debatten 
an der Universität wird man nicht sprechen können. Wieder einmal 
tobte nämlich neben den doktrinären Streitigkeiten auch ein heftiger 
Verfassungskonflikt zwischen den Nationen um die Wahl des Rektors, 
die nach einer dreijährigen Paralyse der Artes-Fakultät schließlich durch 
einen Schiedsspruch des päpstlichen Legaten Simon de Brie am 7. Mai 
1273 entschieden wurde'P2. Aus einem Bericht Heinrichs von Gent 

~ 

1" Vgl. den Test bei P. Mandonnet: Siger. 11. S. 29 1. (mit dem Memorandum 
Albcits, ibid. 30-52). Textverbcrserungen bei F. van Steenberghen: Le ,De qzindecim 
pro6lematibirr" #Albert  le Grand.  In: Milangei  Aicgilrtr Pdzer (wie 11.49). S. 415 
-439, bes. 420 11. A. 15-23, dort auch S. 416 f., 438 f. zur Datierung. Knapper 
derselbe: La pl~i losopi~ic (wie A. 125), 479-481. Vgl. auch im selbcn Sinn etwa 
R.Zavalloni:Ric,hard d c  Mcdiavilla ct la  controoerre sirr la plirraliti drr  formes. 
(Philosophes m&di&vaus. 2). Lauvain 1951, S. 506. 

,,Articulos quor proponunt magistii in scolis Parisius, qui in philosophia maiores 
reputantur, vcstiae pztcinitari tarnquam vere intellectuum ihmatrici transmiitere 
dignum dusi, ut cos tarnen iam in muliis congregationibus impugnatos, vor oris 
vesrri spiritu iiiterminaretis." (C. 29 Mandonnet). 

Dabci brauche ich hier auf die Aigumcntc für die Datierung des Memorandums 
von Alberius h?agnus auf 1273-1276 nicht cinzugehcn, wie sie vor allem F. van 
Steenberghen vortrug. Schon im Mittelalter mochten gutachierliche Aufgaben, zumal 
für Privatleute, sidi länger als geplant hinziehen. Eine Abscndung dcs Briefes nach der 
Vciurteilung ohne jcde Erwähnung dicscs Schritccs erscheint äußerst unwahrschein- 
lich. Daccgen bleibt die These von F. van Stcenbeighcn, Acgidius v. Lcsrines hätte 
doch vor dcm Tode des Thomas V. Aquin (1274. 111.7) diesen in Paris befragen kön- 
nen, gar2 im Bereich der Spckuiation und kann den späten Ansatz dcs Anfragebriefcs 
um nichts wahrsdieinlicher machen. 

I3I  Aljerding~ Nar bekanntlich der römische Stuhl nach dem Tode Clemens' IV. 
(126s. XI. 29) bis zur Wahl Gregorr X. (1271. IX. 1) fast 3 Jahre lang vakant. 

CUP I, 521-530, nr. 460; später, 1279. X. 1, wird Simon dann eine Regelung 
der Rekiorenwal~l trcgen, vgl. CUP I, 576-577, nr. 492). Im einzelnen vgi. noch 
immer P. Mandonner, Siger I, 196-210; P. Kibie: T h e  Nations in the  Medieval 
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wissen wir, da5 sich der päpstliche Legat kurze Zeit später auch in 
die theologisch-philosophischen Auseinandersetzungen unmittelbar ein- 
~cl ial tete '~~.  Heinrich von Gent selbst wurde 1276 von dem Legaten vor 
eine Kommsision geladen, der außer dem Kardinal selbst noch der 
Bisdiof Stephan Tempier, der Kanzler Magister Johannes de Allodiisl34, 
und der damalige Kanoniker von Notre Dame und spätere Nachfolger 
Stefans als Bischof von Paris, Magister Ranulfl*" angehörten. Dort 
wurde Heinrich um Auskunft über seine Haltung in einer bestimmten 
Streitfrage gebeten, und nach einer kurzen Beratung mit seinen Bei- 
sitzern nahm ihn der päpstliche Legat beiseite und trug ihm auf, bei sei- 
nen Lelirveranstaltungen eine bestimmte Lösung vorzutragen. Der Legat 
benutzte eindeutige Worte: „Volunius er precipimus tibi, quod publice 
determiiies in scliolis tuis . . ." Simon habe drohend hinzugefügt, Heinrich 
solle darum besorgt sein, „clare et aperte" die gewünschte Position zu 
vertreten, ,,quia in causa fidei nemini par~erem" '~~.  

Dieser Einschüchterungsversuch wird wolil eher zur Vorbereitung als 
zur Durchsetzung der für das gleidie Jahr 1276 bezeugten Magisterver- 
sammlung13' gedient haben, und es ist durchaus wahrscheinlich, daß 
Heinrich niclit der einzige Theologe war, den Simon zu beeinflussen 
versuchte. Jedenfalls mußten sich im selben Jahr 1276 „magistri onlnes 
theologiae tam non regcntes actu quam regentes, qui haberi potuerunt 
Parisius" versammeln und auf Geheiß des Legaten und des Bischofs 
einige Artikel untersuchen. Offenbar haben die Magister mit großer Mehr- 
heit wuiischgemäß zumindest in der den Legaten besonders interessiereii- 
den Frage entschieden'38. 

L'nivcriitier. (Medieval Academy of America. Publications 49). Cambridge/Mass. 
1949. C. 21-25. Zuni Eingreifen dcr Lcgaten 1276 (CUP I, 540-541, nr. 470) ibid., 
S. 88 f. 

'33 L. Hödl: N e i ~ e  Naclirid7ten 2her die Pariser Veri~rteili'ngen der thomaiirchen 
Formenlehre. In:  Scholastik 39 (1964) 178-196, hier S. 183 f. (d.i. eine spärer von 
Heinridi gciil~ie Passage seincs Qaodl. X. 5 in Ms. Paris, Bibi. Nat. iat. 15350, f. 171 
va. Das h?s. srammt aus dcm Berirz Gortirieds ron  Fontaines, cincs Schülers Heinrichs). 

I3"u seinen Gunsten traf nadi Stefan Tempiers Tod (1279. IX.3) der Papst die 
Entscheidung nach der Kassation der Bischofswahl, aber Johannes entzog sich dem 
Amt, indem cr dem Doniiniknnerorden beitrat, vgl. Gallia Chrisiiana. VII. Sp. 115. 
'V Damals Kanoniker von h'otic Dame, seit 1280 Bischof von Paris, vgl. Gallia 

Chrirtiana. VII. Sp. 115-118. 
Eine Bczichung des letzten Sarzcs auf Thomas v. Aquin, wie sie L. Hödl: Netrc 

Nachrid3ten, 189, annimm;, wiride ich aussdilicßen. 
Diesc Versammlung bezeugt Hcinridi von Genr (wie A. 133). Scin Bericht ist 

systematisch, nick chronologirch aufgebaut: Heinrich will die ihm bekannten Verurrei- 
lungen des Satzes von der „unitas formae" aufführen, und schreitet von den „damna- 
tiones per scntentiam magisirorum" zu der "damnatio pcr scnieiiriam iaiam ab homine, 
qui porestarcm habeit - licet non publice" voran, darum ist die hier angenommene 
chronologische Reihenfolge nicht r,ur nicht ausgeschlossen, vielmehr sogar wahr- 
scheinlich. 

'38 Hödl: Nelie Nachricl>ten, 184. 
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i l ier also benutzte der päpstliche Le-t, ähnlich wie lange vor ihm 
Odo von Chateauroux, die in Paris bereit liegenden Verfahrensformen, 
um der Universität, bzw. richtiger den theologischen Magistern Ent- 
scheidungen abzuzwingen. Vielleidnt hangt mit diesen seinen Aktivitäten 
auch ein Brief des neuen Papstes Johannes XXI. an den Bischof von 
Paris zusammen'3g, in dem er deii Auftrag gibt, über in Paris auf- 
getauchte Irrtümer, über ihre Urheber und über die Orte, an denen sie 
gelehrt würden, Erhebungen anzustellen und ihm, dem Papst, schnellst- 
möglich schriftlichen Bescheid zu geben. Wenn wir uns daran erinnern, 
daß sich Johannes XXI. vor seiner Walil als Petrus Hispanus einen 
berühmten Namen als Logiklehrer gemacht und einen entscheidenden 
Teil seiner Karriere an der Pariser Universität durchlaufen hatte'l", so 
wird dieser Brief verständlicher. Der Papst, der sich auch nach seiner 
Erhebung von seinen Büchern und Studien nie völlig plante 
offenbar einen großen Auftritt und ro l l te  sich die dazu unerläßlichen 
aktuellen Informationen vom Pariser Bischof beschaffen lassen. Daß es 
ihm ernst war mit diesem Vorhaben, beweist auch sein längeres Schrei- 

130 CUP I, 541 f., nr. 471 (1277.1. 18). Johannes XXI. war erst 1276. IX. S 
gewälilt worden. 

'.to Zur Biograpliie des Petrus Hispanus vgl. ctwa R. Stappcr: Papst Johanner XXZ. 
Eine Monographie. (Kirchengeschichtlidx Studien. 4).  Münster 1898. - F. de Gama 
Caciro: Nowor elementoi robre Pedro Hiipano. In: Reairta plot;Lgi<eia de filoiofia 
22 (1966) 157-174. - L. h.1. dc Rijk: O n  the Life of Pcter o f  Spnin, the Aztbor of  
tbe ,,Tractatiri", called afterwards ,,Si~mmiriae logicaler". In: Viuarit'm 8 (1970) 
123-154. - Eine kritische Ausgabe eines Hauptwerkes legte vor L. M. de Rijk (ed.): 
Peter of Spain (Petriii Hiipanrrr Portirgalcnsii), ,,Trnctati<s-, called afterwardr 
,,S;~mmrzlae logicalei". (Wijsgcrixe tchricn en stedicr. 22). Asrcn 1972 (hicr auch 
S. XXIV-XLIII zur Biographie). Die philorophischcn Werke hat ediert M. Alonso 
(Madrid 1941, i944, 1952, Lissabon 1957), vgl. dazu =.B. J. M. da Cruz Ponies: 
Pcdr-o Hirpano Porticgalenic e as controw6rriar doi~trinair do  r6cizlo XZZZ. A origem da 
a h a .  Coimbra 1964. - J. Kohlmeicr: ,Vita est acter primar". Ein Beitrag.. . anband 
der Lebenrmetaohwik des Petrirs Hiruanv.~. In: Freibsr~cr Zeitschrift fiir Philosoohie . , - , . 
s. Throlog~e 16 (1969) 40-91, 237-320. 

14' Bekmntlich starb Tohannes XXI. cinc Woche nachdem die Dedic scines neu- 
gcbaurcn Studieizimmcis („dumque nova camera legeret" schreibt eine Chronik) über 
ihm eingesY3rzt nrar. Nicht alle Zeitger.arsen haben scinen wissenschaftlichen Eifer 
begrüßt. Vg1. etwa Francircur Pipinus, Chronicon IV. 19 (ed. L. E. Murarori: Rerurn 
Itnlicarum Scriprorcr [,,RISS"]. I X  [Mailand 17261. Sp. 723): ,. . .vir liceiaius 
appiinie. hlagin oblcctabatur quacstionibus scicniiirum quam negotiis papams, et 
quamquam magnus esset philosophur, fuii iamen disczetione et natuiali rcientia vacuus." 
Tholomcus von Lucca: Hiitoria eccleiiaitica XIII.21 (RISS X I  [1727], 1176): 
„. . .magnus.. .in rcientia, modicus.. .in distinctione, precepr . . .in verbo." Vgl. auch 
dic anonyme Vita aus Ms. Bergamo, Bibl. Civica, Dclta IV.34 [XVs.], f. 38 v-39 r, 
zit. bei L.M. de Rijk: O n  ti>e Life, 153 A. 3: ,. . .vir ut dixi admodum litteratur, sed 
parum prudcns". Vgl. auch Ricobaldo vom Fcrrara: Hiitoiia Pontificxm Romanorimz, 
ad ann. 1277 (RISS IX, 181). 
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ben vom 28. April 1277 an denselben Adres~aten '~~,  in dem er bilderreich 
und ausführlich unter Berufung auf seine besondere Aufgabe in der 
Kirche und mit dem Hinweis auf sein eigenes Pariser Wirken denselben 
Auftrag präzisiert'". Der Papst möchte, wie er ausdrüclilich schreibt, 
aufgrund des erbetenen Materials dann über die Irrtümer selbst, sowie 
auch über eine eventuelle Reform der Universität nach Beratung mit 
den Kardinälen LeSnden'". 

Aber dieser Wunsch war, was der Papst offensichtlich nicht wußte, 
bereits zum Zeitpunkt der Ausfertigung des zweiten Schreibens langst 
überholt. O b  der erste Brief den Bischof von Paris zu seinem Vor- 
gehen erst angeregt hat (was wenig wahrscheinlich ist), oder ob sich 
Stephan Tempier daraufhin nur entschloß, ein schon lange geplantes 
Vorgehen nunmehr zu beschleunigen, ist nicht zu entscheiden. Stephan 
hielt sich jedenfalls nicht an das Programm des Papstes, das ihm allein 
die Funktion der Voruntersuchung zudachte, sondern handelte in eige- 
ner Verantwortung. Als Bischof der Pariser Kirche verurteilte er am 
7. März 1277 nicht weniger als 219 einzeln aufgezählte Irrtümer und 
dazu noch zwei namentlich und mehrere nicht namentlich Senannte 
Bücher14? Wer die 219 Irrtümer, oder, was realistischer klingt, einen von 
ihnen lehren, verteidigen oder aufrechterhalten sollte, oder sich als Hörer 
an einer Veranstaltung dieser Art beteiligen würde, ohne den Bischof 
oder den Kanzler binnen einer Woche in Kenntnis gesetzt zu haben, der 
sollte zunächst exkommuniziert sein - über weitere Strafen wollte der 
Bischof, je nach der Schwere des Vergehens, befinden. Deutlich zeigt die 
Irrtuinsliste die Zeichen eiliger Entstehung. Wahrscheinlich sind die 
Materialien mehrerer Gutachter - deren Namen wir nicht kennen - 
einfach nebeneinander gesetzt worden. Jedenfalls sind recht verschiedene 
P-... 

'62 Flr'men nquae vivae ist in der Briefsammlung des Notarius der päpstlichen 
I<anzlei Berard von Neapcl erlialien und von A. Callcbaut (Iean Pccham, 0. F. M .  
e: iai!gz~itinirrnc. Apercrri Sir:oi.iqi!ei 1263-1285. In: rlFH 18, 1925, 441-472, 
hier 459-460), sowie von A. Mareira de S i  (Pcdro Hiipano c a criie de 1277 da 
Uni-versidade de Paris. In: Boletim da Biblioteca da Univeriidade de Coimbra 22. 
1954, 221-241, hier 236-239) cdicrt worden. 
'" 3 .  Callebaui (lean Pcd3am, C. 458, 461) legt großen Wert darauf, daß sich 

Flirmcn eeren Artisten u. Thcoloeen richte und somit den Kreis der Veidächtizen 
" U  " 

ausweite, während in Tempiera Veruiteiiunp, nur die Artisten beiioffen worden seien. 
Diescr Versuch cines hTachweises identischer Iiiientionen bei Papst U. Bischof rchcitert 
m. E. daran, daß sich das erste Mandat (wie A. 139) keineswess auf Irrtümer unter 
den Artisten bcschränkr, sondern ganz allgemein bleibt, das zweite die Artisten aber 
keineswegs ausrchlicßt. 

,...ur rcceptis eisdcm ad discussionem, dcterminationem seu reprobationem 
errorum ipsorum vel cri2.m ad ordinacionem quam pro ipsius intcgritatc fidci conser- 
vanda et anirnarum ~rocuranda salutc, ncc non ct statu eiusdem studii rcformando in 
premissis viderimus faciendam (. . .) de fratrum nortrorum consilio procedamus." 
(C. 460 Callebaut, C. 238 f. Moreira de Si). 
'" CUP I, 543-558, nr. 473 (1277.111.7). 
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Positionen von der Zensur betroffen (bekanntlich richteten sich auch 
einige Sätze gegen die Theologie des Thomas von Aquin), und die 
Irrtumsliste ist nicht ohne Wider~prüche'~~. Auch die Anordnung ist 
l~eineswegs einsichtig. 

Die Irrtumsformnlierungen selbst unterscheiden sich nicht von den her- 
kömmliclien Pariser Listen: noch finden sidi keine gewollt wörtliclien 
Zitate, sondern nur die knappen Thesen, wie sie uns bereits bekannt 
sind. Man hatte, wie schon 1270, die Aufzeichnung der ,,veritates oppo- 
sitae" unterlassen und nur ganz sporadisch ein ,,error" an die Sätze 
angehängt14i. Ausdrücklich betont das Instrument des Bischofs, daß er 
„tarn doctorum sacre scripture qnam aliorum prudentium virorum 
con~municato consilio" handele. Aus den Bemerkungen von Augenzeu- 
gen'" saßt sich beveisen, daß damit jene Versammlung der Pariser Theo- 
logen gemeint var ,  die wir als feste Institution schon kennen. Aller- 
dings hat Aegidius Romanus später in seinem Sentenzenkommentar in 
einer oft zitierten Bemerk~ng'~%usdrÜcklich darauf hingewiesen, daß es 
bei dieser Verurteilun- ohne eine Manipulation der Versammlung nicht . ? 
abging. „Plures de 1111s articulis transiernnt non consilio magistrorum, 
sed capitositate qnorundam paucorum". Aber das ist nicht weiter ver- 
wunderlich. Zumindest bei dieser Mammutliste kann es bei der Versamm- 
lung ohne eine entsprechende Vorbereituns und Regie nidit abgegangen 
sein. 

Der Pariser Syllabus von 1277 unterscheidet sich von den bisher 
behandelten Verfahren bei allen gezeigten Analogien in mancherlei Hin- 
sicht. Zum ersten Male läßt sich die Konkurrenz von Bischof und Papst 
unmittelbar mit Händen greifen. Der Bischof führt das Verfahren durch 
in offenem Gegensatz zur päpstliclien Intention. Es ist klar, daß er hier 
auf die Magisterversammlung zurückgreift, um einem Verfahren der 
Kurie zuvorzukommen. Es wäre also schlechterdings irrefülirend, wollte 
man bei den Ereignissen von einem zwischen Papst und Bischof koordi- 

Vd. z. B. 55 204 U. 219 (CUP I, 554 5.). 
li7 Vgl. J. Koch: Kleine Schriften 11, 435. 

Heinrich von Gcni: Oirodl. 11.9 (Paris 1515 lNeudrudr Louvain 19611 I 
f. 36 V), bezogcn auf 5 219: „In hoc enim concordaban: omiies mazirtri rheologie 
congregaii super hoc, quorurn ego eram unus, unanirnitc; concedentes . . ." Das beweist 
entgegen dci Auffassung von Glorieus (wie A. 126, Sp. 102) nur dic Teilnahme Hein- 
richs an der Magisierversamrnlung, nicht seine Mitwirkung als Gutachter bci der Vor- 
bcieitung der Syllabus (~31. auch unten A. 163). Entgcgen der Ansicht J.Kochs 
(Kleine Schrijien 11, 447) ~idcrsprichi die Angabt des Aegidius Romanus (bei A. 149) 
nicht der Mitreilung Heinrichs, viclmchr bestätigt sie die Miiagistcrversammlung. 

""I Scnr. d. 32 q. 2 a. 3, Ed. Venedig 1551 [Ncudrudr Frankfurt/ivlain 19651. 
11. S. 471 b. Vgl. dazu auch Aegridus Romanus: Qzodl. 11.7: „Vellemus autcm, quod 
maiuriori consilio articuli iili ordinati esrenr, er adliuc fortc de eis in posterum habe- 
birur conrilium saniris.' (Hier zitieri nach E. Hocedez [wie unicn A. 1581 C. 55 
A. 73). Vg1. aiih die Edition Lovaniis 1646 [Neudruck FrankfurtIMain 19661. S. 65 a. 
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nierten Vorgehen sprechenl",und auch die diese Auslegung nur graduell 
abschwächende Deutung, die meint, der Bischof habe nur im Ubereifer 
mehr getan, als von ihm verlangt wari"', geht fehl. Wir müssen davon 
ausgehen, daß Tempier mit all seiner Hartköpfigkeit, Energie und 
Impulsivität die Situation an der Universität, die ihn schon lan, -e beun- 
ruhigt haben mochte, mit einem Schlage selbst in Ordnung zu bringen 
versuchte, ohne an eine Kooperation mit dem Papst zu denken. 

Daß er so viele Recl~nungen auf einmal begleichen wollte, und daß er 
darum die überkommene Form der Irrtumsliste ins Gigantische erwei- 
terte, machte die schriftlid~e Verkündung obligatorisch. Wer hatte so 
viele Einzelaussagen in lockerer Reihung auch behalten können? Die 
Liste wirkt insofern stilbildend, als schon ein Zeitgenosse auf die Idee 
kam, den orientierenden Wert dieser Verbotsreihen durch eine redaktio- 
nelle Umstellung der Satze, die eine bessere Anordnung herbeiführen 
wollte, zu erhöhen. Wenn ihm dies auch nicht uneingeschränkt geliingen 
ist (und wohl auch nicht gelingen konnte), so hat er die Erfolgsaussichten 
seiner Sammlung doch dadurch verbessert, daß er um Tempiers Urteils- 
spruch anderes Material ähnlicher Art, wie etwa die englisdie Verurtei- 
lung von 1277 oder die Pariser Listen von 1241144 und von 1270 herum- 
gruppierte. Diese sog. „Collectio errorum omnium in Anglia et Parisius 
c~ndemnatorum" '~~ hat eine recht große Verbreitung gefunden. Bis weit 
ins 14. und selbst ins 15. Jhd. hinein wurde diese Kompilation immer 
wieder abgeschrieben oder in die entsprechenden sekundären Sammlun- 
gen übernommen'js. Es sollte sich jedoch zeigen, daß die Verurteilung 
von 1277 sowohl ihrer Prozedur nach wie auch inhaltlich eher den Ab- 
schluß einer Epoche der Lehrzuchtverfahren bildete, als da8 sie für die 
Zukunft neue Wege eröffnet hätte. 

Welche Reaktion hat die Kurie auf das Vorgehen des Pariser Bischofs 
gezeigt? Es ist nicht bekannt, ob Johannes XXI.  selbst noch vor seinem 
Tode am 20. Mai 1277 von der Liste Tempiers Kenntnis erhielt. Späte- 
stens während der Sedisvakanz aber, und d. h. noch vor dem 25. Novem- 
ber desselben Jahres erfuhr man in Rom davon und unterband znmin- 
dest die Wiederholung solcher Eigenmächtigkeit. Dem Bischof, der daran 

'j0 So mit Verve A. Callebaut: Jean Pedam, 461. vgl. auch oben A. 143, 
15' SO Z. B. R. Zavalloni: Richard (wie A. 128) 217 A. 13. 
'j' Gedruckt bei C. Duplesris d'Argentr6 (wie A.4), I, 184-200. Vg1. ibid. 

210-215; vgl. H. Denifle in CUP I, 556 f. nota (mit Hinweisen auf abgewandelte 
Redaktionen). 

2. B, Konrad von Megesberg in seiner Yconomica (enst. ca. 1350) in 111, tr. 1, 
C. 14, noch unvcröffcntl., vgl. aber Th. Kaeppeli in: A. Pelzer U. Th. Kaeppeli: L'Occo- 
nomica de Conrad de Megenberg rrtro,~vic. In: R e w e  d'hirtoire eccl6iiaitiqi<e 45 
(1950) 559-616, hier 584 C., 6021.; sowie S.Krüger in: Konrad von Megcnbcrg: 
Okonomik. Ed. C. Krüger. I. (MGH, Staatssdiriften dcr rpärecen Mittelalters 111.5.1). 
Stuttgari 1973. C. XXXI, XXXIII, 10f.  Die voransdireitendc Edirion wird In absch- 
barer Zcii auch den Kommentar des Konrad zur Verfügung stellen. 
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dachte, noch verbliebene Lücken im Zaun seiner Verbote zu schließen, 
wurde von einigen Kardinälen bedeutet'jl, er solle sich um diese Lehr- 
meinungen solange nicht mehr kümmern, bis er ausdrücklich schriftliche 
Weisung durch die Kurie dazu erhielte. Man entsciiloß sicli also zunächst 
einmal, dem Bischof für die Zukunft die Hände zu binden, ohne in eine 
Prüfung des Verfangenen einzutreten, geschweige denn, daß man das 
Gescllehene bestätigt hätte. Das Pariser Sondergremium hatte seine h t o -  
rität bisher immer nur faktisch gehabt, rechtlich konnten seine Entschei- 
dungen außerhalb der Universität nur mit Hilfe des Bischofs, eines Lega- 
ten, einer Synode oder der Kurie Geltung erhalten. Wenn dem Bischof 
Urteile verboten waren, so konnte zumindest er das Instrument nicht 
mehr nutzen. 

Diese Maßnahme der Kardinäle war so wirksam, daß man auf die 
Angelegenheit auch nach der Wahl des neuen Papstes Nikolaus 111. nicht 
mehr zurückzukommeii brauchte. Rein theoretisch hat die „pontificalis 
interdictio", wie der Syllabus bisweilen genannt wirdljj, nocli jahrhun- 
dertelang gegolten, mit Ausnahme der Thomas von Aquin betreffenden 
Sätze, die im Zusammenhang mit dessen Kanonisation durch einen Ent- 
scheid Papst Johannes' XXII. 1325 aufgehoben wurden'j6. Die Tlieolo- 
gen hüteten sich in der Regel, jedenfalls sofern sie in Paris lehrten, gegen 
den Wortlaut der verurteilten Irrtümer zu verstoßen, wenn auch kri- 
tische Geister, mindestens seit Mitte der 80er Jahre, immer wieder die 
Berechtigung der Verurteilung wenigstens für Teile der Irrtumsliste ener- 
gisch be~tritten'5~. 

'j' Das beiichtci Johannes Pcckliam als Erzbisdiof Ton Canterbuiy in einem Brief 
(1284.XII.7) an Kanzler u. Magisier der Univcisitär Osford, ed. C. T. Martin: Xegi- 
itrirm cpir~olarcm jratrir johannis PecGbam ard?iepircopi Cantnaricnrir. 111. (Rerum 
Brirannicarum scriproies. 77.3) London 1885. C. 864-868, nr. 622, hier 866. Bzw. 
ed. F. Ehrle: Iohn Peckham iiber den Kamuf  des Ailailrtinirmzi znd Arirtotelir- . , " 
milr in der zweiten Hälfte dei 13. Jhdi. In: Zeitrdrift fir katbolisde Theologie 
13 (1889) 172-193, hier 179. Außerdem CUP I, 621-626, nr.517, hier 625, 19ff .  
iPeckliarn war 1277 Lckior arn Studium oalacii der Kuric. kann also sehr wohl unter- 
richtet sein): ". . .turn vacante sede aposrolica . . . cpircopus Parisienris Siephanus . . . 
ad discussionem ipsorum articuloium de conrilio magisiroiurn (!) procedcre cogitaret, 
mandaturn fuisre dicitur eidern episcopo pcr quosdam Romane cuiic dorniiios reveren- 
dor, ur de facro illarum opinionum supersederer penirus, doncc aliud recipcret in 
rnandatis." 

1:: So bci Heinrich von Gent, Qrrodl., IV. 18 in Ms. Var. 1st 853 f. 133 v (zir. 
nach E.Hocedez [wie unren A. 1581, C. 55). Sonst (wie z.B. auch bei Heinrich, 
Qirodl. 11.9, Ed. Paris 1518, I. f. 36v) lieißt er meist ,,Articuli Parisienses". 

'""UP 11 jlS911, 250-282, nr. 858. Zur Tenrcesdiiditc vgl. jetzt A.Maiei: Der 
Widerruf der „Artici<li Parisienrei" (1277) i m  jabr 1321. In: AFP 38 (1968) 13-19. 
Nicht geschen habe ich H. F.Naidonc: St.  Thomar and ihr Condemnation o f  1277. 
(Disr. Caih. Uni". Wzshingron 1963). 

'j7 Die kritischen Kußeiungen hai zusarnmengcstelli etwa J. Koch: Kleine Schriften 
11, 425 1. - Vgl. allgemein weiterliln: M. M. McLaughlin: P a ~ i r  Yastcri  o f  the 
XIIPh and XlV"' Cen t z~ i e i  and Ideas of I~ztellect%ßl Freedonz. In: Church Hirtory 
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Die Kunst der scholastischen Interpretation hat aber dazu beigetragen, 
einige der empfindlichen Schranken aufzuheben, die die Arbeit der Uni- 
versität beengten. Besonders deutlich wird das im Zusammenhang mit 
einer weiteren Verurteilung, die Tempier aussprach. Wenn uns auch ihre 
Einzelheiten, selbst ihr genaues Datum, weitgehend unbelcannt sind, so 
müssen wir doch auf sie eingehen, da sie im Zusammenhang unserer 
Frage ohnedies wichtiger wird erst in dem Augenblick, wo die Rekonzi- 
liation des Betroffenen ansteht. Aegidius Romanusi", damals noch jun- 
ger Bakkalar, wurde einer der wenigen von dem Syllabus von 1277 un- 
mittelbar tangierten Theologen. Da er es gewagt hatte, kurz nach dem 
Spruch des Legaten und der Magister von 1276 einen entschiedenen Ver- 
teidigungstraktat für die Lehre des Thomas von Aquin über die Einheit 
der menschlichen Wesensform zu veröffentlichen, wurden der Bischof und 
seine theologisclien Berater wohl auf ihn aufmerksam. Nach der Verur- 
teilung von 1277 konnte man Aegidius offenbar auch nachweisen, in eini- 
gen Punkten die Irrtumsliste verletzt zu haben'". In einem Rückblick 
wird jedenfalls sehr viel später mitgeteiltiG0, Bischof Stephan Tempier 
habe Aegidius verurteilt, weil dieser einiges gesagt und geschrieben 
hatte, was der Bischof „Per se ipsum examinans et per cancellarium 
Parisiensem (. . .) ac per alios theologice facultatis magistros examinari 
faciens censuit revocanda", d. h. was auf einer der uns vertrauten Magi- 
sterversammlungen von Bischof und Magistern als Irrtum zurüclcgen,ie- 
sen wordeii war. Aegidius aber habe sich, so fahrt der Bericht fort, auf 
dieser Sitzung widerspenstig gezeigt, nicht widerrufen, vielmehr seine 
Thesen auch noch zu verteidigen gewagt. Bekanntlich mußte Aegidius 
deshalb auf seine Promotion in Paris zunächst verzichten. Nach Italien 
zurückgekehrt, ging er ganz in Ordensgeschäften auf, was eine nicht 

21 (1955) 195-211. - Für einzelne Autoren etwa M. H. Lauient: Godefroid de 
Fontainer et ia condomriaiion de 1277. In: Reriue thomiite 35 (1930) 273-281. - 
P. Tihon: Foi et tbeoiogie ielon Godefroid dc Fontninci. (Museum Lessianum, secrion 
thtologiquc. 61) Paris - Bruger 1966. S. 20, 25, 29, 115 f., 230. - C. Balif: Johnnnei 
Dunr Scotirs zrnd die Lelirenticheidt~n~ von 1277. In: 1VirienicSaft und Weiilieit 29 
(1966) 210-229. - Ockharns Sieilun~n+hme irn Diaiogiii reflektiert dierc früliere 
Dirkusrioii, vgl. Dialogirs I. 2.19-21 (Ed. Lyon 1494 [Neudruck Fainborough, I-Iants. 
19621, f. 13ra-13va). 

~8 Grundlegend E.Hacedez: Ln condamnation de Gillei de Rome. In: RTAM 4 
(1932) 34-58. 

'59 Dicx (übliche) Datierung der Verurteilung des Aegidius (nach 1277. 111.7) ist 
gleidin-0111 nicht absolut sicher. Denkbar wäre auch, da5 sie dem Syllzbui knapp vor- 
ausging und die Aegidiur zur Las; Sclecien Irrtümer dann in die 219-Artikel-Lirte 
Aufnalime fanden. An der h?agisic;'~crsammlung, über die Aegidiur (wie A. 149) be- 
richtet, hat cr jedenfalls bcriimmt nicht - selbst Augenzcugenschaft vorausgesetzt - 
als Magisrer teilgenommen. Sichcrer „:erminus post' für die Verurteilung bleibt m. E. 
die von Heinrich von Gent bezeugic Zensur von 1276, ,,tcrminus ante" bleibt Tempierr 
Tod (1279. IX.3). 

' G 0  Narratio des Mandats CUP I, 633 f., nr. 522 (1282.VI.l). 
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unwesentliche Grundlage seiner späteren Karriere werden sollte. An eine 
Lehrtätigkeit in Paris war während des Episkopats Tempiers nicht mehr 
zu denken. Als dann der frühere Legat Simon de Brie, mit dem Stephan 
1276 lrooperiert hatte, am 22. Februar 1281 als Martin IV. den Stuhl 
Petri bestieg, hatte Aegidius wiederum keine Chance, über den Papst 
seine Sache zu regeln. Aber kaum war Martin IV. am 28. März 1285 
gestorben, kam die Angelegenheit wieder in Fluß. Der am 2. April 1285 
gewählte Nachfolger Honorius IV. erlaßt 8 Wochen nach seiner Wahl ein 
Mandat an den Bischof Ranulf von Parisi0', Aegidius habe sich demütig 
erboten, Anstößiges zu widerrufen. Der Papst fordert Ranulf nun auf, 
in einer Versammlung mit dem Kanzler ,,et omnibus aliis magistris 
theoiogice facuitatis Parisius commorantibus, tam actu in eadem facul- 
tate regentibus quam etiam non regentibus" gemäß ihrem Rat vorzu- 
gehen, und Aegidius das widerrufen zu lassen, was die Mehrheit der 
Magister verlangen sollte. 

An dieser Aktion ist interessant, daß nun die Magisterversammlung 
vom Papst selbst- offenbar auf die Supplik des Aegidius hin - beauf- 
tragt wird, tätig zu werden. Wir wissen wiederum durch Heinrich von 
Gent'", daß das Gremium noch im seihen Jahre 1285 zusammentrat 
„ad examinandum quosdam articulos de mandato Domini Honorii 
papae". Es ist höchst -n~ahrscl~einlich, daß dies die Sitzung war, in der 
auch der Widerruf des Aegidius angenommen wurde. 

Immerhin interpretierte man jetzt die alten Beschlüsse nach dem 
neuen Wissensstand. Hatte man offenbar bereits 1276 die These von 
der Einheit der Wesensform als „falsch" bezeichnet, so wiederholte man 
das zwar jetzt mit großer Mehrheit (wahrscheinlich mit 13 gegen 
2 Stimmen bei 1 Enthaltung'G3); man hatte aber inzwischen gelernt, die 
Qualifikation „falsch" besser von den Attributen ,irrig" oder ,,haere- 
tisch" zu unterscheiden. Heinrich von Gent selbst vertritt zwar weiter- 
hin energisch den älteren Standpunkt, daß darin zugleich die Glaubens- 
gefahr konstatiert worden sei; aber 1286 schon, nach der feierlichen 
Verurteilung des Dominikaners Richard Knapwell durch eine Prälaten- 

16' Wie A. 160. 
L. Hödl: N w e  Nachrichten (wie A. ljj), 184. 

'" DDie Rechnung crgibi sich aur der Identifikaiion der Magisterversammlung von 
1285, von der Heinrich von Gent berichtet, mit der Versammlung zur Aufnahme des 
Aegidius. Hcinrich nennt 2 Gegcasiimnen und 1 Enthaltung, für die Versammlung für 
Acgidius berichtet Johanner dc Polliaco, ein Schüler der Gotrfried von Fantaincs, in 
seinem Qi~odl. (Ms. Vai. lat. 1017, f. 71r, zit. bei E. Hoccdez [wie A. 1581, 51), daß 
16 Magister anwesend waren. Dagegen finde ich keinen Beleg dafür, daß Tempicr sich 
bei scincm Syllabus von 1277 ebenfalls von 16 Magistern bcraicn ließ, wie P.Glo- 
rieux (wie A. 126), Sp. 102, behauptet, und wie es nach ihm F. van Steengerhen an 
verschiedenen Stellen, zuletzt in La Pbilorophie (wie A. 125), 483 f. (ohne Beleg), auf- 
gegriffen hat. 
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versammlung in L ~ n d o n ' ~ "  können 12 Pariser Magister ein gemeinsames 
Instrument besiegeln, da13 niemand sich daran erinnern könne, ,proposi- 
tionem . . . in studio Parisiensi fuisse condempnatam tamquam erroneam 
et haereticami6"'. Damit war nicht nur die Wirkung der Londoner Ver- 
urteilung für Paris ausdrücklich ausgeschlossen, die Magister hoben mit 
dieser schärferen Fassung des „falsum"-Begriffs zugleich die Wirkung 
des Spruchs ihres Gremiums von 1276 auf - allein die herrschende 
Meinung über richtig und falsch festzustellen war nicht die ursprüngliche 
Intention der Versammlung gewesen. 

In  einem anderen Punkt laßt sich diese Tendenz der aufhebenden 
Interpretation noch deutlidier greifen, diesmal gegen die noch rechts- 
kräftige Liste Tempiers gerichtet. Auf derselben Sitzung des Jahres 
1285, die der Reintegration des Aegidius galt, haben die Magister einen 
der 219 Artikel'G6 durch einen Beschluß geradezu suspendiert. Eine 
„propositio a magistris concessa", wie sie hinfort in den Quodlibeta ge- 
nannt wird, dekretiert eine umständlichere, vagere und im Modus der 
Negation formulierte Aussage als znlassigiG7, und befreite damit die Er- 
örterung zumindest teilweise von der Auflage des Syllabus. Von der 
mindestens 18 Artikel umfassenden ListeiG8 gegen Aegidius' Lehren, die 
auf dieser Sitzung der Magister offenbar niedergelegt worden ist, sind 
uns leider keine weiteren Bruchstücke erhalten. Wie weit auch in anderen 
Fallen die Tendenz zur Abschwächung, ja zur Umgehung der alten 
Anklagepunkte zu beobachten ist, können wir daher nicht überprüfen. 
Wichtig genug ist, daß in den beiden hier behandelten Fällen eine solche 
Absicht aufzuweisen sit. 

Es wird klar, daß die Magisterversammlung spätestens in den Verfah- 
ren der 80er Jahre ihre Funktion fast unmerklich, aber in entscheidender 
Weise verändert hat. War sie ursprünglich in Wahrnehmung synodaler 
Aufgaben zusammengetreten, so hat sie nun eine vornehmlich interne 
Funktion in der Regulierung universitärer Debatten. Besonders deutlich 
zeigt sich das in der kleinen Bestimmung des Papstes, der für den Be- 
schluß der Versammlung nurmehr die Mehrheit fordert. Grundsätzlich 
muß für die Versammlungen der ersten Jahrhunderthalfte ein einhelliges 
Urteil vorausgesetzt werden. Wenn auch in praxi solche pneumatische 

" 4  Zu dieser Verurtciiung "$1. insbcs. F. Pelster: Die Sätze der Londoncr Vcrrrrtei- 
bnn  uon 1286 irnd die Schriften der Maciiiers Ridmrd von Rnaumcll O.P. In: AFP 
16 i1946) 83-106. C. auch ~. '~chne ide r  (Gie A. 125) C. 95-103. 

' 

'" L. Hödl (wie A. 133) 183 f. 
'" Es handelt sich um § 130 der Liste Tempiers (CUP I, 551): .Quod si ratio recta, 

et volunras rccra". Vgl. bcs. E. Hocedez (wie A. 158), 478.  
"' ,Non esr malitia in voluntate, nisi sit nercientia sive crror in intellecru". 
'G8 Diese Zahl e r ~ i b i  sidi aus der bci E. Hoccdez, C. 42, zitierten Bemerkung in Ms. 

Vat. Iat. 353, f. 3r, wo auf „aiticulos 17Ym er ultimum" dieser Lisre Bezug gcnommcn 
wird. 
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Einmütigkeit nicnt immer mechaiiiscli als Einstimmigkeit sich dargestellt 
haben mag1", im Abstellen auf die Mehrheitsentscheidung verliert die 
Versammlung ihren ursprünglichen Anspruch; aus einem begeisteten Sy- 
nodalgremium wird sie definitiv zu einer Gutacliterkommsision von 
Fachleuten - jedenfalls, was die Außenwirkung ihrer Stellungnahmen 
anbelangt. 

Tendenziell war diese Entwicklung gewiß schon früher angelegt; 
man könnte sagen, daß sie spätestens greiibar wurde, als die Magister die 
,,veritates oppositae" nicht mehr als Bekenntnissätze formulierten, son- 
dern als magistralen Lehrsatz, wie 1253. Aber jetzt ist der Funktions- 
wandel so völlig deutlich geworden, daß auch die institutionelle Vor- 
aussetzung der ursprünglichen Aufgabe, Glaubensirrtümer in der Theolo- 
gie auszuschließen, verlassen werden kann, ohne auf Widerstand zu 
stoßen. Um diese Entwicklung voll verständlich zu madien, müßte auf 
die Geschichte der Auffassungen über die Glauhenswahrheiten eingegan- 
gen werden, wie sie sich an der Begriffsentfaltung des „articulus fidei" 
im 12. und 13. Jhd. ablesen läßti70, es müßte ferner auf die Juridifizie- 
rung des Haeresiebegriffs im 13. Jhd. und seine Annäherung an die dis- 
ziplinäre Sphäre von Gehorsam und Ungehorsam eingegangen werden, 
doch das wären Themen für eigene Untersuchun5en. 

Hier soll daruni nur noch auf einige institutionelle Konsequenzen 
verweisen werden, die die skizzierte Entwicklung in der Folge zeitigte. Da 
der Ortsbiscliof dem übermächtig werdenden Papst gegenüber seit dem 
Sieg der mendikantischen Ekklesiologie im Bettelordensstreit von Paris in 
der Mitte des Jahrhunderts seine originäre Lehrkompetenz je länger 
desto weniger festhalten konnte, blieb als nicht zur Universität selbst 
gehörender Adressat der Magisterversammlung mehr und mehr zunächst 
allein der Papst übrig. Für ihn war aber die Pariser Expertenversamm- 
lung keineswegs von vorneherein mit einem Monopol ausgezeichnet. Die 
zweite Pliase der europäischen Universitäts~eschichte des Mittelalters, 
die endgültige Provinzialisierung und Aufsplitterung der Hohen Schulen 
im 14. Jahrhundert"', machte die Konkurrenz anderer Universitäten 
unvermeidlich, zumal der Papst zum Gutachter in der Untersuchungs- 

'GP Auch Heiniidi von Gent, der an der alten Funktion festhalten möchte, hat 
keine Bcdcnken, von den Gegenstimmen zu berichten, vgl. L. Hödl: Nerre Nach- 
richten, 18%. 

lia Vgl. dazu etwa L. Hödl: ,,Articzlsi fidei". Eine brgrifisseichid~tliche Arbeit. 
In: Einsicht z,id Glairbe. (Testsdirift für G. Söhnccn, hg. von J. Xatzingcr U. H. Fries). 
Frciburg i. B. 1962. C. 358-376. - K. J. Bcbrer: ,,Articulsr fidei" (1150-12jO). Von 
der EinfChrii>zg dci Wortes bis zu den Definitionen Philipps des Kanzlers. In: Grego- 
rinn:<>n 54 (1973) 517-569. 
"' Dazu vgl. insbes. A.Borsi: Rliie und Reform der Unioeriitüten i m  frihen 

14. Jh. In: Mediaeoalia Bohemica 3 (1970) 123-147. (auch in: Ronrtanzcr Blüttcr 
f i r  Hoc1,ichirlfragen H.  30 [I9711 47-62). 
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Iiommission bestellen konnte, wen er wollte; und er wählte in den uns 
bekannten Fallen zwar meist mehr oder minder ausgewiesene Fachleute, 
niemals aber ausschließlich Fachleute aus Paris aus. Insofern löst der 
monarchische Papat des 14. Jhds. auch auf diesem Gebiet der Lehr- 
zuclntverfahren als Erbe der Entwicklung des 13. Jhds. die älteren, stär- 
ker korporativen Strukturen in der Kirche ab. Um die gleiche Zeit, 
seit den 80er Jahren des 13. Jhds., hat der Gedanke der päpstlichen Un- 
fehlbarkeit - in paradoxer Verschränkung mit der Entfaltung des 
Souveränitätsanspruchs - zuerst unter franziskanischen Theologen, 
daun bei anderen Bettelordenstheologen an Boden gewonnenG2. 

Hier muß ich der Versuchung widerstehen, diese Entwiclrlun-en weiter 
? 

zu verfolgen und vor allem, sie zu belegen. Ein einziger Hinweis sei noch 
gestattet. Bonifaz VIII., der so manche Tendenz seiner Zeit kantig und 
extrem zum Ausdruck brachte, hat, noch als Kardinallegat auf einer 
französischen Nationalsynode in Paris 1290, den stolzen Theologiemagi- 
stern mit herrischem Hohn demonstriert, was die Stunde geschlagen 
hatteli3. Als der Kardinallegat auf der Nationalsynode selbst und einer 
anschließenden Sonderversammlung des Pariser Klerus jede Diskussion 
über die theologische Bereclitigung der päpstlichen Beichtprivile,' oien- 
politik für die Bettelorden unter Hinweis auf die definitive Entscheidung 
der ,,Romans curia" verhinderte, hat der Magister Heinrich von Gent 
das alte Magistergremium zu aktivieren versucht. Es sollte gegen den 
Legaten Front machen: ,,cum liceat nobis de evangelio disputare, cur non 
de privilegio?" Der Kardinal aber zitierte daraufhin zwei mendikan- 
tische Magister zu sich und beauftragte sie, Heinrich „ab officio lectio- 
nis" zu suspendieren. ,,Quod et factum fuit". Der Versuch eines selbst- 
bewußten Theologen, ein theologisches Gutacliten zu erarbeiten, wird 
von dem Legaten ohne jede korporative Rückendeckung durch Suspen- 
sion bestraft. Und als dann am folgenden Tag eine Gruppe von Magi- 
stern der Theologie, der Artes und der anderen Fakultäten, also offenbar 
eine Abordnung der ganzen Universität, beim Kardinal fiur ihren Kolle- 
gen intervenieren will, soll Benedikt eine lange schneidende Ansprache 
gehalten haben, von der hier nur der Schluß zitiert sei: „Ihr sollt über 

.~ 

'iW~as zeigt B.Tierney: Origini of Papal Infaliibiiity. 11J0-1310. A Stildy on the 
Concepti o j  Infallibility, Sovereignty arid Tradition in  the Middlc Agcs. (Studies in 
the History of Chrisrian Tliought. 6). Leiden 1972. 

"3 Ich folge hier dcm Bericht eines Zcirgenossen, den H. Finke bei Jakob von Soerr 
0 .  P. cntdeckt hai. Zuleizt in: H .  Finke: Aai den Tagen Bonifaz' VII I . ,  Fznde und 
Forsc13u.ngen. (Vorreformarionsgesdiichtlidie Forschungen. 2). Münster 1902 [Neudruck 
Roma 19641. C. 111-VII. (Dic Rcde Benedikts C. V1 sq., dar Zitat C. VII). Vgl. ibid. 
C. 17ff. Zu Jakob vgl. etwa die Dirr. des Finlie-Schülers J. H. Bedirnann: Stirdien zi<m 
Leben and litcrarirchet, Naci?ia/? Jakobs von Soert 0. P. (1360-1440). (Quellen U. 
Foirchungen zur Geschichte dcs Dominikanerordens in Deutschland. 22) Leipzig 1929. 
Bcr. C. 115 f. (zu unserem Text), S. 13 ff. (zur Biographie), C. 76 ff., 98 f., 104 f., 120 f. 
(zur kompilarorischen Methode). 
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nutzbringende Fragen disputieren, und stattdessen nehmt ihr euch plian- 
tastische und gotteslästerliche Themen vo r . .  . Ich habe eure Gründe 
gehört, und die sind auch wahr, aber eure Gründe sind leicht aufzulösen. 
Denn dies ist ihre Lösung: Wir befehlen kraft des schuldigen Gehorsams 
bei Strafe der Amtsenthebung und des Pfründenverlustes, daß kein 
Magister künftig noch über das Privileg predigt, disputiert oder im 
Geheimen oder öffentlich darüber seine Meinung erklärt. Das Priviles 
der Bettelmönche soll in Kraft bleiben, und wer irgendwelche Zweifel 
hat, der bitte den Papst um Erläuterung. Wahrlich, ich sage euch 
[Luc. 21.31, bevor die römische Kurie den Bettelbrüdern dieses Privileg 
entzöge, würde sie eher die Pariser Universität vernichten." 

Der Berichterstatter formuliert die Wirkung dieser Rede, die deut- 
lich machte, wo damals und wo künftig nach Meinung des Kardinals 
die Kompetenz in Lehrstreitigkeiten zu suchen sei, in einem knappen 
Satz: ,,Et universitas magistrorum, inclinatis capitihus, accepta bene- 
dictione, rediit ad propria." ,Und die Abordnung der Professoren senkte 
den Kopf, nahm den apostolischen Segen entgegen, und ging nach 
Hause." 
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